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Der Geltungsbereich des neu aufzustellenden Bebauungsplans 280 „Schmalkalder Straße“ 
ist charakterisiert durch eine vollständige Realisierung der festgesetzten Sondergebietsflä-
chen bzw. gewerblichen Bauflächen zwischen der Autobahn BAB 2 im Süden und der 
Schmalkalder Straße im Norden. Angesiedelt haben sich die Firmen Einrichtungshaus Os-
termann, Teppich Kibeck, OBI Markt Recklinghausen sowie Pferdesporthaus Loesdau. 
 
 
 
Inhalte der Umweltprüfung 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ist in differenzierter Form festgelegt, dass die Belange des 
Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind, insbe-
sondere 

 die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

 die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

 umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-
völkerung insgesamt, 

 umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

 die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-
wässern, 

 die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gie, 

 die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

 die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

 die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

 unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, 
die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die oben aufgeführten Umwelt-
belange. 

 
Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wer-
den und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 des Bau-
gesetzbuches ist anzuwenden 
 
Danach hat der Umweltbericht folgende Bestandteile: 
 Einleitung mit Darstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes sowie 

Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind. 

 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen; hierzu gehören 

- eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
(Basisszenario) und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umwelt-
zustandes bei Nichtdurchführung der Planung, 
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- eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung, 

- eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich 
ausgeglichen werden sollen, 

- in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der 
räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe 
der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl, 

 Zusätzliche Angaben, insbesondere 
- eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende 
Kenntnisse, 

- Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltaus-
wirkungen (Monitoring),  

- Verfassen einer allgemein verständlichen Zusammenfassung.  

Der Sinn der Umweltprüfung nach BauGB, insbesondere des Umweltberichts, ist es, Pla-
nungsabsichten und die damit verbundenen Umweltauswirkungen in Gänze zu betrachten, 
das umweltrelevante Abwägungsmaterial mit für den Einzelfall angemessener Untersu-
chungstiefe aufzubereiten und für die Bürgerbeteiligung transparent zu machen.  
 
Der Umweltbericht mit seinen Ergebnissen unterliegt der Abwägung und genießt per Geset-
zesdefinition den Status eines gleichrangigen Belanges in Bezug auf die in § 1 BauGB ge-
nannten Belange. Ein besonderes Gewicht können die Umweltbelange nur durch deren kon-
krete Ausprägung und Bedeutung für das Planungsvorhaben erreichen (z. B. bei Betroffen-
heit von ausgewiesenen Schutzgebieten usw.). 
 
Der Umweltbericht wird als gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplanentwurf 
beigefügt. 
 
Methodik 
Im Grundsatz wird in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB im Sinne einer ökologi-
schen Risikoanalyse eine schutzgutbezogene Bewertung der Bedeutung der Schutzgutfunk-
tionen und deren Empfindlichkeit/Schutzwürdigkeit gegenüber den planbedingten Einwirkun-
gen vorgenommen, aus der sich eine abschätzbare Auswirkungsintensität ergibt (vgl. GASS-

NER ET AL. 2005). Die Ökologische Risikoanalyse wurde als Methode zur Betrachtung und 
Einschätzung natürlicher Ressourcen in einem größeren Planungsraum entwickelt. Inzwi-
schen gehört die Methode in den verschiedensten Abwandlungen zum Standardrepertoire 
der Umweltplanung. Ziel der Ökologischen Risikoanalyse ist die Beurteilung der ökologi-
schen Nutzungsverträglichkeit. Hierbei erfolgt eine Gegenüberstellung  

 der auf naturwissenschaftlichen Bestimmungsgrößen beruhenden Funktions- und Leis-
tungsfähigkeit des untersuchten Raumes für die Umwelt-Schutzgüter einerseits und 

 der Wirkungen des vorhabenbezogenen B-Plans auf eben diese Schutzgüter ande-
rerseits. 

 
Die Schutzgüter der Umwelt des Untersuchungsraumes bestimmen seine Eignung für die 
verschiedenen an ihn gestellten Nutzungsansprüche. Gleichzeitig wirken diese Nutzungen 
auf den Raum und seine Schutzgüter. Für die Bewertungsgrundlage sind nicht relevant:  

 Fragen der Verkehrssicherheit, 
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 wirtschaftliche Aspekte (z.B. im Bereich der Land- und Forstwirtschaft und der Rohstoff-
gewinnung), 

 Fragen der Sozialverträglichkeit, 

 Sekundärwirkungen, die nicht zwangsläufig Folge des Vorhabens sind. 
 
Grundlagenermittlung und Bewertung 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Vorbelastungen und der grundsätzlich möglichen 
Wirkungen des Vorhabens, in der Regel insbesondere 

 Flächeninanspruchnahme / Überbauung / Versiegelung, 

 Veränderungen des Landschaftsbildes, auch durch technisierende Überprägung, 

 Veränderung von Funktionszusammenhängen für Arten und Biotope, 

 Veränderung der Morphologie, der Bodenverhältnisse sowie der hydrologischen Verhält-
nisse, 

 Veränderung der klimatischen Funktionen und der lufthygienischen Situation, 

 Beeinträchtigung der Wohn- und Veränderung der Erholungsnutzung des Menschen, 
 
erfolgt im ersten Schritt auf der Grundlage der Bestandserfassung die Einschätzung der 
Schutzgutempfindlichkeit. Die zugrunde gelegten Kriterien der Empfindlichkeitseinschätzung 
werden für jedes Schutzgut im Rahmen der Analyse festgelegt, insbesondere anhand von 
allgemein geltenden umweltfachlichen Kriterien. Sie berücksichtigen neben den Werten und 
Funktionen der Bestandssituation auch die bestehenden planerischen Zielvorgaben und das 
gegebene Entwicklungspotenzial. Diese Schutzgutempfindlichkeit wird auf einer vierstufigen 
Werteskala abgebildet. Folgende Einteilung wird vorgenommen (Tab.1): 
 

Tab. 1: Einstufung der Empfindlichkeit 

Stufe Empfindlichkeit Kriterien (beispielhaft) 

I sehr hoch nicht oder nur schwer wiederherstellbare Werte und Funk-
tionen 

II hoch mit erhöhtem Aufwand wieder herstellbare Werte und 
Funktionen 

III mittel wiederherstellbare Werte und Funktionen 

IV gering unbedeutende oder keine Werte und Funktionen 

 
Je höher die Schutzgutempfindlichkeit ist, desto größer ist das zu erwartende Konfliktpoten-
zial bei einer Überlagerung des Raumes mit den prognostizierten Einwirkungen der Planung. 
 
Ermittlung der prognostizierten planbedingten Einwirkungen und deren Wirkintensität 
Unabhängig von der zuvor eingestuften Schutzgutempfindlichkeit werden in einem zweiten 
Schritt anhand der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans die prognostizierten Ein-
wirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter ermittelt und ihre Wirkintensität – ebenfalls vierstu-
fig – eingeschätzt. Unterschieden wird dabei zwischen anlagebedingten, betriebsbedingten 
und bauzeitbedingten Wirkungen. Grundsätzlich werden folgende Kriterien zugrunde gelegt 
(Tab.2). 
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1.2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
Das Plangebiet (vgl. Abb. 1) befindet sich im östlichen Stadtgebiet von Recklinghausen di-
rekt nördlich der BAB 2 an der Ausfahrt Recklinghausen Ost. Es wird begrenzt im Norden 
durch die Schmalkalder Straße, im Osten durch die Röllinghäuser Straße (L 889), im Süden 
durch die BAB 2 und im Westen durch die Ortlohstraße bzw. die Stichstraße der Schmalkal-
der Straße. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist eine Größe von ca. 14 ha auf. 

 

1.3. Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes 
Der Untersuchungsraum beschränkt sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplangebie-
tes (vgl. Abb. 1) und das unmittelbare Umfeld. Bei speziellen Fragestellungen wird im Einzel-
fall der Untersuchungsraum erweitert (z. B. zur Berücksichtigung relevanter Immissionsorte 
entsprechend den Untersuchungen im Fachgutachten Schallschutz). 

Das Plangebiet ist baulich durch die Ansiedlung der Firmen Einrichtungshaus Ostermann, 
Teppich Kibeck, OBI Markt Recklinghausen sowie Pferdesporthaus Loesdau vollständig be-
ansprucht. 

Alle Betriebe werden durch die Schmalkalder Straße erschlossen. Die drei erstgenannten 
verfügen über eine gemeinsame Zufahrt, die sich auf den Baugrundstücken dann über einen 
Kreisverkehr auf die drei Stellplatzanlagen verteilt. Die Parkplatzflächen sind durch Laub-
baum-Hochstammpflanzungen gegliedert. Der Pferdesportfachmarkt ist an einer weiteren 
Stichstraße der Schmalkalder Straße angeschlossen. 

In den Randbereichen sind Eingrünungsstreifen, Entwässerungsanlagen und mit Laubbaum-
Hochstämmen begrünte Parkplatzflächen vorhanden. 

Die Nutzungs- und Biotoptypen im Untersuchungsraum sind in der Karte 2 des Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrages (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) kartografisch darge-
stellt. 

 

1.4. Ergebnisse des Scoping sowie der Bürger-, Behörden- und 
TÖB-Beteiligung 

Ein spezieller Scopingtermin hat nicht stattgefunden.  
Im Rahmen der Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden zusammenfassend folgende umweltrelevanten Stellungnah-
men abgegeben, die im Umweltbericht Berücksichtigung finden: 

- Von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Recklinghausen wird darauf hinge-
wiesen, dass der gesetzliche Alleenschutz nach § 41 LNatSchG NRW nicht nur für die 
im Alleenkataster der LANUV bereits aufgenommenen Alleen besteht, sondern auch für 
Teile des Baumbestandes an anderen Straßen (wie z. B. an der Schmakalder Straße). 

- Von der Unteren Naturschutzbehörde wurde keine abschließende Stellungnahme zur 
Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gegeben, da entsprechende Fachbeiträge zur 
TÖB-Beteiligung noch nicht vorlagen. Es wird darauf hingewiesen, dass die im Be-
bauungsplanvorentwurf eingetragenen Begrünungsmaßnahmen qualitativ und quantita-
tiv nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Die erforderlichen, bereits um-
gesetzten Kompensationsmaßnahmen sind dem B-Planverfahren zuzuordnen. Es ist ei-
ne aktualisierte Eingriffsbilanz vorzulegen, die den tatsächlichen Eingriffsumfängen ent-
spricht. 
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1.5. Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes 

1.5.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele 

Die Inhalte und Ziele des B-Plans werden ausführlich in der Begründung zum B-Plan darge-
stellt und im Folgenden nur stichpunktartig zusammengefasst. 

Aus heutiger Sicht ergeben sich für die drei östlichen Betriebe Defizite in der Wirksamkeit der 
Festsetzungen. Das festgesetzte gemeinsame Sondergebiet für zwei Einzelhandelsbetriebe 
ist nach der aktuellen Rechtsprechung nicht von der Baunutzungsverordnung gedeckt. Wei-
terhin handelt es sich bei großflächigen Baumärkten nicht um atypische Betriebe; eine Zu-
lassung ist somit nur in Kern- und Sondergebieten zulässig. 

Die fehlerhaften Festsetzungen sollen im Rahmen des separaten Aufhebungsverfahrens für 
den B-Plan Nr. 185 Teilplan 1 Gewerbepark Ortloh aufgehoben und parallel durch die mit 
diesem Planverfahren getroffenen Festsetzungen in Form eines neuen Bebauungsplanes 
ersetzt werden. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll den vorhandenen Betrieben eine steuernde pla-
nungsrechtliche Grundlage hinsichtlich der zulässigen Sortimente und deren Größen ge-
schaffen werden. Für drei dieser Betriebe erfolgt diese am heutigen Bestand orientiert. Dem 
Möbelhaus soll eine Erweiterung um 5.000 qm im nicht zentrenrelevanten Bereich und eine 
Teilung des Betriebes in zwei einzelne Betriebszweige ermöglicht werden. 

1.5.2 Beschreibung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 

In der Begründung zum Bebauungsplan sind die Festsetzungen ausführlich dargestellt. Sie 
werden im Folgenden zusammenfassend beschrieben:  

Zur Umsetzung der Planungsziele sind die Baufelder als Sondergebiete mit den Differenzie-
rungen Sonderbiet SO 1, SO 2, SO 3 und SO4 festgesetzt. Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung orientieren sich an der heute bereits vorhandenen baulichen Ausnutzung 
der Grundstücke bzw. den bisher geltenden Festsetzungen. Die Festlegung der überbaubar-
enden Grundstücksfläche durch Baugrenzen orientiert sich – inklusive eines puffernden Be-
reiches – an den bestehenden Gebäuden. 

Die zur Erschließung der festgesetzten Sondergebiete hergestellte Straßenfläche der 
Schmalkalder Straße wird entsprechend der vorhandenen Dimensionierung als Verkehrsflä-
chen festgesetzt. Die interne Verteilung der Verkehre und die Deckung des Stellplatzbedarfs 
finden auf den Privatgrundstücken statt. Die Zufahrt zum SO 4 erfolgt ebenfalls über die 
Schmalkalder Straße, die im Westen eine Stichstraße aufweist. Auch die vorhandene Ortloh-
straße wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

Das anfallende Regenwasser wird im Plangebiet über Mulden gesammelt, die sich innerhalb 
der am Rand der Sondergebiete festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen befinden. Eine Ableitung wird in das Netz des Bärenba-
ches vorgenommen. Innerhalb der Verkehrsflächen sind Kanalisationsleitungen vorhanden, 
in die Schmutzwässer und verunreinigtes Regenwasser eingeleitet werden kann. 

Innerhalb der eingetragenen Lärmpegelbereiche sind zum Schutz vor Verkehrslärm bei Er-
richtung, Nutzungsänderung oder baulicher Änderung von Räumen, die zum dauernden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind, passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich (Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen). 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird festgesetzt, dass auf der mit AV III 
bezeichneten Altlastenverdachtsfläche westlich der Röllinghäuser Straße innerhalb der fest-
gesetzten Grünfläche der Anbau von Nutzungspflanzen, die ackerbauliche, gärtnerische 
oder landbauliche Nutzung nicht zulässig ist. 
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Am östlichen Rand des Plangebietes wird eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Straßenbegleitgrün festgesetzt. Die mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Fläche dient 
auch der Randeingrünung der Sondergebiete zum östlichen angrenzenden Freiraum. 

Die auf den Stellplatzanlagen der Sondergebiete gepflanzten Bäume werden auch für die 
Zukunft gesichert, indem sie als zu erhaltende Bäume festgesetzt werden.  

Mit Ausnahme von Gebäudeteilen mit besonderen technischen Funktionen (u. a. Be- und 
Entlüftung, Belichtung, Brandschutzeinrichtungen) sind Flachdächer sowie flach geneigte 
Dächer extensiv zu begrünen. 

An den Rändern der Baugebiete zu den angrenzenden Verkehrs- bzw. Grünflächen sind 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. 

Auf den Baugrundstücken in den Sondergebieten ist je angefangene 300 m² Grundstücksflä-
che ein standortgerechter hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen. 

 

1.6. Gesetzliche und planerische Zielvorgaben des 
Umweltschutzes und deren Berücksichtigung bei der 
Planaufstellung 

Fachgesetze und -verordnungen 
Im Baugesetzbuch und in den Fachgesetzen des Bundes und des Landes NRW sind für die 
jeweiligen Schutzgüter Ziele und Grundsätze definiert worden, die im Rahmen der Umwelt-
prüfung zu berücksichtigen sind. Die relevanten Gesetze und Verordnungen sind in der fol-
genden Tabelle 4 aufgelistet: 

Tab. 4: Relevante Fachgesetze und -vorgaben 

Schutz-
gut 

Quelle Grundsätze 

Mensch  

Baugesetzbuch 
(BauGB)  

Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbe-
sondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städte-
bauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 
erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5).  

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG)  

Zur dauerhaften Sicherung des Erholungswertes von Natur und 
Landschaft sind insbesondere zum Zwecke der Erholung in der freien 
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen 
von allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen 
und zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 4 Nr. 2). 

Bundesimmissi-
onsschutzgesetz 
(BImSchG) ein-
schl. Verord-
nungen, insb. 4., 
13. und 17. 
BImSchV  

Schutz für Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen, Vorbeugen der Entstehung schädlicher 
Umwelteinwirkungen (§ 1).  

Technische Anlei-
tung (TA) Lärm  

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge (Nr. 1). 

Technische Anlei- 
tung (TA) Luft  

Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und 
der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für 
die Umwelt insgesamt zu erreichen (Nr. 1).  



Stadt Recklinghausen Gewerbepark Ortloh  
 Umweltbericht zur Neuaufstellung des B-Plans Nr. 280 „Schma kalder Straße“ 

 

L+S Landschaft + Siedlung AG
   

9
 

 

Schutz-
gut 

Quelle Grundsätze 

Abstandserlass 
NRW 

Regelt die Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und 
Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den 
Immissionsschutz bedeutsame Abstände. Schutzabstände können 
unterschritten werden, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass 
etwa durch besondere technische Maßnahmen oder wegen der Be-
sonderheit der Einzelsituation eine Beeinträchtigung ausgeschlossen 
ist. 

DIN 18005  Zwischen schutzbedürftigen Gebieten und lauten Schallquellen sind 
ausreichende Abstände einzuhalten. Ist dies nicht möglich, muss 
durch andere Maßnahmen für angemessenen Schallschutz gesorgt 
werden (Nr. 5.2.1).  

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG)  
 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so 
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, so, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Rege-
nerationsfähigkeit und nachhaltigen, Nutzungsfähigkeit der Naturgü-
ter, die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und 
Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 
1 Abs. 1).  

Tiere 
und 
Pflan-
zen 
/Biologi
sche 
Vielfalt 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entspre-
chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere lebensfähige 
Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 
Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Popula-
tionen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermögli-
chen, Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bi-
otopen und Arten entgegenzuwirken sowie Lebensgemeinschaften 
und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in 
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschafts-
teile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben (§ 1 Abs. 2). 

BauGB Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflan-
zen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berück-
sichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7).  

TA Luft  s.o.  

Fläche 
BauGB Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berück-

sichtigen die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Aus-
wirkungen auf …Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7). 

Boden 

Bundes-
Bodenschutzge-
setz (BBodSchG)  

Das BBodSchG fordert die nachhaltige Sicherung oder Wiederher-
stellung der Funktionen des Bodens, das Abwehren schädlicher Bo-
denveränderungen, die Sanierung der Böden und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen und Vorsorge ge-
gen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 
weit wie möglich vermieden werden (§ 1).  

Landesboden-
schutzgesetz 
(LBodSchG) 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen wer-
den, Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begren-
zen (§ 1).  
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Schutz-
gut 

Quelle Grundsätze 

NRW  

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
 
 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen wer-
den; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen (§ 1a Abs. 2). 

Wasser  

Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) 

Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirt-
schaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit 
ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchti-
gungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen ab-
hängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf de-
ren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nach-
haltige Entwicklung gewährleistet wird (§ 1a).  

 Landeswasser-
gesetz (LWG) 
NRW  

Ziel der Wasserwirtschaft ist es, die Gewässer vor vermeidbaren Be-
einträchtigungen zu schützen und eine mit Rücksicht auf den Was-
serhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers zu errei-
chen (§ 2).  

Luft  

BImSchG ein-
schließlich Ver-
ordnungen, TA 
Luft  

s.o.  
 

Baugesetzbuch 
(BauGB)  

Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Luft (§ 1 (6) 
Nr. 7a) und Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 (6) Nr. 7h).  

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG)  

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts sind insbesondere Luft und Klima auch durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen; 
dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder 
klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder 
Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energiever-
sorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien kommt eine besondere Bedeutung zu (§ 1 Abs. 3 Nr. 4). 

Klima  

Baugesetzbuch 
(BauGB)  

Nachhaltige Städtebauliche Entwicklung, Verantwortung für den all-
gemeinen Klimaschutz und die Klimaanpassung (§ 1 (5)); 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima (§ 1 (6) 
Nr. 7a) und das Schutzgut Luft (§ 1 (6) Nr. 7a) und Erhaltung der 
bestmöglichen Luftqualität (§ 1 (6) Nr. 7h).  

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG)  

 s.o. 
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Schutz-
gut 

Quelle Grundsätze 

Land-
schaft  

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere 
Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, 
zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaf-
fenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und 
siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen (§ 1 
Abs. 4); 
Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind 
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren (§ 1 Abs. 5); 
Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich 
ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und 
Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, 
Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, ste-
hende Gewässer, Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- und 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie 
nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen (§ 1 
Abs. 6).  

Kultur-
und 
sonsti-
ge 
Sach-
güter 
 
 

Denkmalschutz-
gesetz NRW 
(DSchG)  

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wis-
senschaftlich zu erforschen. Bei öffentlichen Planungen und Maß-
nahmen sind die Belange des Denkmalschutzes unter der Denkmal-
pflege angemessen zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 1 und 3). 

Baugesetzbuch 
(BauGB)  

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter (§ 1 (6) Nr. 7d) 

Bundesnatur- 
schutzgesetz  
(BNatSchG)  
 

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere 
Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren 
(§ 1 Abs. 4 Nr. 1). 

 
 
Die Berücksichtigung der in den Fachgesetzen und Verordnungen genannten umweltrele-
vanten Ziele wird durch die speziellen Fachgutachten, die Grundlage für die Festsetzungen 
im Bebauungsplanentwurf sind sowie durch die Umweltprüfung gewährleistet. 
 

Landesentwicklungsplanung 

Die für Gewerbe- bzw. Sondergebiete vorgesehenen Flächen im Plangebiet sind im Lande-
sentwicklungsplan NRW 2017 als Siedlungsraum dargestellt. Der Freiraum östlich der Röl-
linghäuser ist als Freiraum und überlagernd als Grünzug dargestellt. 
 

Regionalplanung 

Der Regionalverband Ruhr (RVR) erarbeitet derzeitig den Regionalplan Ruhr. Im rechtskräf-
tigen Regionalplan Teilabschnitt Emscher-Lippe ist der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen dargestellt (vgl. Abb. 2). 





Stadt Recklinghausen Gewerbepark Ortloh  
 Umweltbericht zur Neuaufstellung des B-Plans Nr. 280 „Schma kalder Straße“ 

 

L+S Landschaft + Siedlung AG
   

13
 

 

Die vier Sondergebiete werden mit einer Zweckbestimmung und einer maximal zulässigen 
Verkaufsfläche ergänzt (SO1 Möbel: max. 35.000 qm, SO 2 Teppiche: max. 10.000 qm; SO 
3 Baumarkt: 10.000 qm; SO4 Pferdesport: max. 2.000 qm). 
Im Umfeld grenzen Verkehrsflächen, Gewerbegebiete und zum Teil Grünflächen an. 
 
Bebauungsplan 
Der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan ist in der nachfolgenden Abbildung 4 dargestellt. 
Die Festsetzungen dieses Planungsstandes sind bei der Bewertung über die Entwicklung bei 
Durchführung (d. h. Aufhebung des Bebauungsplanes) bzw. der Nichtdurchführung der Pla-
nung neben dem Status quo (derzeitige Bestandssituation) zu berücksichtigen. 
 

 
Abb. 4: Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 185 Teilplan 1 (PLANUNGSAMT DER STADT 

RECKLINGHAUSEN) 
 
 

Landschaftsplan 

Bebauungsplangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches des rechtskräftigen Land-
schaftsplanes Nr. 5 „Emscherniederung“ (KREIS RECKLINGHAUSEN, 2008). 
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2. Bestandsbeschreibung und Bewertung der 
Umweltschutzgüter sowie der Umweltauswirkungen der 
Planung 

Die Gliederung aller Schutzgutkapitel ist methodisch gleichartig aufgebaut und umfasst je-
weils die folgenden Schritte: 

 Benennung der hauptsächlichen verwendeten Informationsquellen 

 Benennung der wesentlichen Schutzgutfunktionen  

 Bestandsbeschreibung einschließlich der Vorbelastungssituation 

 Ableitung der schutzgutbezogenen Empfindlichkeit/Schutzwürdigkeit (gering, mittel, hoch, 
sehr hoch) 

 Prognose bei Durchführung der Planung 

 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung  

 Beschreibung der vorhabenbezogenen Wirkungen auf das Schutzgut 

 Einstufung der Wirkintensität (gering, mittel, hoch, sehr hoch) 

 Überlagerung der Schutzgut-Empfindlichkeiten mit den ermittelten Wirkintensitäten zur 
Ableitung der jeweiligen Auswirkungsstärke und der umweltfachlichen Erheblichkeits-
schwelle 

 Darstellung und Diskussion der ermittelten planbedingten Auswirkungen 
 
Die ermittelte umweltfachliche Erheblichkeit ist im Regelfall mit der Abwägungserheblichkeit 
im Sinne des BauGB gleichzusetzen.  
 
 

2.1. Mensch, Gesundheit, Bevölkerung insgesamt 
Datengrundlagen 
Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem 
Kreis Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Mensch und Gesundheit, Bevöl-
kerung insgesamt“ folgende Unterlagen ausgewertet: 
 Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) 
 das Fachgutachten Schallschutz (PLANUNGSBÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ ALTENBERGE GMBH 

2020) 
 Freizeitkarten NRW 1:50.000 mit Rad- und Wanderwegen 
 Digitales Freizeitkataster NRW (BEZIRKSREGIERUNG KÖLN, GEOBASIS NRW) 
 
Klimatische und lufthygienische Belange, die in Wechselwirkung auch das Schutzgut 
Mensch betreffen, werden gesondert in den Schutzgutkapiteln Klima / Luft (Kap. 2.5) behan-
delt. 
 
Wesentliche Funktionen 
Die Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit, Bevölkerung 
insgesamt erfolgt für die städtischen, bebauten Bereiche sowie für das unbebaute Freiland. 
Die Beurteilungskriterien werden vor dem Hintergrund folgender Raumfunktionen aufgestellt: 
 
Wohn- und Wohnumfeldfunktion; der Zustand der Wohnbereiche und des Wohnumfeldes ist 

für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen von zentraler Bedeutung, da er 
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hier seinen Lebensmittelpunkt hat und einen Großteil seiner Freizeit und seiner Arbeits-
zeit verbringt. Dies gilt für den städtischen, bebauten Raum insbesondere, da hier die 
Größe der Betroffenheit durch die Ballung gegenüber dem ländlichen Raum deutlich zu-
nimmt.  

Erholungs- und Freizeitfunktion; die Nutzung und die Erlebbarkeit des die Siedlung umge-
benden Freiraumes für die Erholung hängt einerseits von der infrastrukturellen Ausstat-
tung (insbesondere das nutzbare Wegenetz), andererseits von der Nähe zu den Quellor-
ten (Siedlungen) der Nutzer ab. Im Gegensatz zu den Wohn- und Wohnumfeldfunktionen 
sind die Ausweichmöglichkeiten gegenüber erfolgenden Beeinträchtigungen durch die 
Mobilität des Nutzers eher gegeben. Bei den Erholungs- und Freizeitfunktionen wird auch 
die einrichtungsbezogene Erholung mit betrachtet. 

 

2.1.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Wohn- und Wohnumfeldfunktionen 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Wohngebiete vorhanden. 

Die nächstgelegenen relevanten Immissionsorte befinden sich im Norden an der Ortloh- und 
Zechenstraße sowie an der Ludgerusstraße (Ortsteil Röllinghausen südlich der BAB 2 (vgl. 
PLANUNGSBÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ ALTENBERGE GMBH 2020).  

Die siedlungsnahen Grün- und Freiräume mit Wohnumfeldfunktionen sind im Plangebiet 
nicht vorhanden (vgl. Abb. 6).  

Freiraumbezogene Erholung 

Für die freiraum- und landschaftsbezogene Erholung im Umfeld des Plangebietes spielt die 
Nutzbarkeit (Wohnsiedlungsnähe bzw. Nähe zu Erholungsinfrastruktur) und Erschließung 
des Freiraumes durch nutzbare Wege eine besondere Rolle. Von hier aus erfolgt die sinnli-
che Wahrnehmung des Freiraumes bzw. der Landschaft. Die Wahrnehmungsschärfe des vi-
suell erlebbaren Freiraumes nimmt mit wachsender Entfernung vom Aufenthaltsort der Erho-
lungssuchenden (Wege bzw. Grünflächen) ab (vgl. Abb. 6). 

Erholungsrelevante Funktionen übernehmen vor allem die befestigten Straßen und Wege für 
die Feierabenderholung der ortsansässigen Bevölkerung. Im Plangebiet verläuft entlang der 
Schmalkalder Straße in Ost-West-Richtung ein ausgewiesener Radwanderweg des Radver-
kehrsnetzes NRW, der eine Verbindung von Suderwich nach Recklinghausen herstellt sowie 
der ausgewiesene Radfernweg R29, der den räumlichen Geltungsbereich über die ’Rölling-
häuser Straße’ und die ’Ortlohstraße’ in Nord-Süd-Richtung quert (LVERMA, 2006). 

Vorbelastungen 

Als Vorbelastungen sind im Untersuchungsraum neben den vorhandenen gewerblichen Nut-
zungen (visuelle Störeffekte, Emittenten) die Zäsuren und verkehrsbedingten Lärmimmissio-
nen durch die Bundesbahntrasse Hamm-Osterfeld sowie die überörtlichen Straßen (L 889 
’Röllinghäuser Straße’, L 628 ’Henrichenburger Straße’ / ’Suderwichstraße’, K 23 ’Alte 
Grenzstraße’, Schmalkalder Straße, Bundesautobahn A2) zu berücksichtigen. Nach der Um-
gebungslärmkarte (vgl. Abb. 5) ist nahezu das gesamte Plangebiet durch verkehrsbedingte 
Lärmimmissionen vorbelastet. Weitere Daten und Einzelheiten zur Lärmvorbelastungssitua-
tion sind im Schallgutachten (PLANUNGSBÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ ALTENBGERGE GMBH 2020) 
dargestellt. 
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Abb. 5: Auszug aus der Umgebungslärmkarte NRW (MKULNV 2017) 
 
Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit 
Die Empfindlichkeit bezüglich des Schutzgutes Mensch und Gesundheit, Bevölkerung insge-
samt gegenüber anlage-, bauzeit- und betriebsbedingten Auswirkungen wird im Wesentli-
chen anhand der Kriterien der Aufenthaltsqualität / Nutzungsfrequenz des Raumes sowie an 
dem Grad der örtlichen Gebundenheit / Ausweichmöglichkeit der Nutzer gemessen. Die fol-
gende Tabelle 5 zeigt die Kriterien der Einstufung der Raumempfindlichkeiten.  

Tab. 5: Raumempfindlichkeit Schutzgut Mensch, Gesundheit, Bevölkerung insgesamt 

Empfind-
lichkeit 

Wohn- und Wohnumfeldfunktionen/ 
Aufenthaltsbereiche 

Erholungsnutzung und 
Freizeitinfrastruktur 

sehr hoch 

 Wohngebiete, Wohnnutzungen 
 inkl. private Grünflächen 

 ausgewiesene erholungsrelevante Wege 
in Grünzügen bzw. im unbeeinträchtig-
tem Freiraum 

 zusammenhängender, unbeeinträchtig-
ter Freiraum 

hoch 

 Mischgebiet / Einzelhausbebauung au-
ßerhalb ausgewiesener Wohngebiete 

 zusammenhängender, unzerschnittener 
Freiraum (insbesondere regional be-
deutsame Grünzüge) und allgemein 
Grünfläche im 500 m - Umfeld um ge-
schlossene Siedlungsbereiche  

 sonstige ausgewiesene erholungsrele-
vante Wege 

 zusammenhängender Freiraum mit Vor-
belastungen 

 

mittel 

 sonstiger allgemeiner Freiraum im 500 
m – Wohnsiedlungsumfeld 

 Aufenthalts- und Büroräume in Gewer-
be-/Industriegebieten 

 Wegeverbindung ohne Rundwegbezie-
hung 

 sonstiger Freiraum 

gering 
 Gewerbe, Industrie-, Sondergebiete so-

wie Verkehrsflächen 
 Gewerbe, Industrie-, Sondergebiete so-

wie Verkehrsflächen  
 

Die Wohnnutzungen in zusammenhängenden Wohngebieten im Umfeld des Plangebietes 
weisen eine sehr hohe Empfindlichkeit auf. Dazu zählen insbesondere auch zugehörige 
Hausgärten und private Grünflächen. 
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Dem gesamten Freiraum im Umfeld des Plangebietes und der erholungsrelevanten Infra-
struktur kommt eine mindestens mittlere Bedeutung und Empfindlichkeit zu. Hohe Empfind-
lichkeiten bestehen im unzerschnittenen Freiraumbereichen (insbesondere regionaler Grün-
zug, zusammenhängender Freiraum im Wohnsiedlungsumfeld). Diese Bereiche liegen au-
ßerhalb des Plangebietes, östlich der Röllinghäuser Straße. Sehr hohe Empfindlichkeiten 
sind aufgrund der bestehenden Vorbelastungen nicht vorhanden. 

 

 
 

2.1.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.1.1 dargestellt. 

Bei Durchführung der Planung ergeben sich im Plangebiet gegenüber dem Ist-Zustand 
keine relevanten Veränderungen. Die bauliche Nutzung und infrastrukturelle Erschließung 
des Plangebietes ist entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage 
von Baugenehmigungen bereits vollständig umgesetzt. 

Unter Berücksichtigung der schalltechnischen Untersuchung (vgl. PLANUNGSBÜRO FÜR LÄRM-

SCHUTZ ALTENBERGE GMBH 2020) lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: 

 Das Plangebiet ist starken Verkehrslärmimmissionen ausgesetzt. Zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen sind für schutzbedürftige Räume im Plangebiet passive 
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden 
sind die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen 
nach DIN-4109.1 „Schallschutz im Städtebau“ auszubilden. Damit wird das Ziel des Min-
destschallschutzes im Plangebiet gewährleistet. Ziel des Mindestschallschutzes ist der 
Schutz von Menschen in Aufenthaltsräumen vor unzumutbaren Belästigungen durch 
Schallübertragung, um die Gesundheit nicht zu gefährden. 

 Planbedingt kommt es im Zusammenhang mit der beabsichtigten Erweiterung der Ver-
kaufsfläche im Sondergebiet SO1 zu einer Zunahme von rund 300 Kfz-Fahren/24h als 
Summe des Quell- und Zielverkehrs. Die vorhabenbedingten Pegelerhöhungen gegen-
über dem Prognose-Nullfall betragen auf je einem Teilabschnitt der Schmalkalder Straße 
(zwischen der Anbindung des Plangebietes und der Röllinghäuser Straße) und der Röl-
linghäuser Straße (südlich der Schmalkalder Straße bis zur Anschlussstelle Recklinghau-
sen-Ost) maximal 0,1 dB(A) und liegen damit sehr deutlich unterhalb der bei 1-2 dB(A) 
liegenden Schwelle zur Wahrnehmung durch das menschliche Ohr.  

Wohngebiete bzw. -standorte sind nicht betroffen. Kritische Toleranzwerte von 70 dB(A) 
tags und 60 dB(A) nachts werden nicht überschritten. Erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf schutzbedürftige Nutzungen im Umfeld sind durch die Verkehrszunahmen in Ver-
bindung mit dem planbedingten Zusatzverkehr nicht zu erwarten. 

 
 Von den Betrieben in den Sondergebieten gehen typische Lärmemissionen aus, welche 

sich im Wesentlichen aus den drei Emissionsquellen Haustechnik, Kundenverkehr und 
Anlieferverkehr ergeben. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Lärm-
emissionskontingente festgesetzt worden. 
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Abb. 6: Übersichtslageplan zum Schutzgut Mensch, Gesundheit, Bevölkerung insgesamt (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geo-
basis NRW) 
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Für die Berechnung der Emissionskontingente wurde unter Beachtung der Geräuschkon-
tingentierung im neu aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 283 eine ausreichende Zahl von 
geeigneten Immissionsorten außerhalb des Plangebietes gewählt, dass bei Einhaltung 
der Planwerte an diesen Orten auch im übrigen Einwirkungsbereich keine Überschreitun-
gen von Planwerten zu erwarten sind (vgl. PLANUNGSBÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ ALTENBERGE 

GMBH 2020). 

 Die Gebäude der Sondergebiete bzw. deren Fassaden können eine lärmreflektierende 
Wirkung in Bezug auf das südlich der A 2 vorhandene Wohngebiet „Ludgeristraße“ her-
vorrufen. Die maßgeblichen Lärmbelastungen gehen dabei von der Bundesautobahn A 2 
aus. Zur Beurteilung wurde im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung (vgl. PLA-

NUNGSBÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ ALTENBERGE GMBH 2020) eine vergleichende Ausbrei-
tungsberechnung mit dem Prognose-Planfall 2025 durchgeführt.  

Schallgutachterlich wurde der Nachweis erbracht, dass eine Erhöhung allenfalls im unte-
ren Bereich der Wahrnehmungsschwelle (Erhöhung um maximal 1,2 dB(A)) liegen könn-
te. Hieraus lässt sich keine Notwendigkeit entsprechender Maßnahmen zur Erhöhung der 
Absorptionseigenschaft der Fassaden in dem Sondergebiet Schmalkalder Straße ableiten 
bzw. begründen. 

Wegen der bestehenden, z. T. sehr hohen Vorbelastungen im Bereich des Wohngebietes 
„Ludgeristraße“ (vgl. PLANUNGSBÜRO FÜR LÄRMSCHUTZ ALTENBERGE GMBH 2020) sind je-
doch auch geringe zusätzliche Immissionen als erhebliche Umweltauswirkung einzustu-
fen. Die grundsätzliche Entscheidung einer Lärmzunahme und den grundsätzlich denkba-
ren Möglichkeiten von Lärmminderungsmaßnahmen unterliegt der städtebaulichen Abwä-
gung im Rahmen der Begründung zum Bebauungsplan. 

 

Ein weitergehender Untersuchungsbedarf hinsichtlich grundsätzlich denkbarer Lichtimmissi-
onen in Bereichen mit Wohnnutzungen im Umfeld des Bebauungsplangebietes besteht unter 
Berücksichtigung der Vorbelastungen (vgl. Kap. 2.1.1), dem Ist-Zustand (vgl. Kap. 2.1.2) und 
den Vorgaben der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 
– BauO NRW 2018) nicht. 

Eine zusätzliche Errichtung bzw. die Instandhaltung oder Änderung vorhandener Werbean-
lagen im Sinne des § 10 der BauO NRW hat die Anforderungen der Landesbauordnung zu 
berücksichtigen. Eine Genehmigung im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren wäre 
somit nur zulässig (vgl. § 3 und 10 BauO NRW 2018), wenn die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht ge-
fährdet sind. Erhebliche, negative Umweltauswirkungen können vor diesem Hintergrund 
ausgeschlossen werden. 

 

 

2.2. Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt 
Datengrundlagen 
Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem 
Kreis Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen / Biologische 
Vielfalt“ folgende Unterlagen ausgewertet: 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) 
 Informationssystem der LANUV 
 Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2017) und ergän-

zende Aktualisierungsstellungnahme (L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) 
 Landschaftsplan Nr. 5 Emscherniederung (KREIS RECKLINGHAUSEN 2008) 
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Wesentliche Funktionen 
Hauptsächliche Funktionen innerhalb des Schutzgutes sind  

 die allgemeinen Lebensraumfunktionen der Biotoptypen, 
 die Habitatfunktion für Tierarten und deren Entwicklungsbereiche, 
 die Biotopverbundfunktionen. 
 

2.2.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Im Zeitraum Ende Oktober bis Anfang November 2014 wurden die Nutzungs- und Biotopty-
pen im Plangebiet erfasst. Zwischenzeitlich erfolgte Änderungen aufgrund von erfolgten 
Baugenehmigungen wurden im Mai 2017 entsprechend ergänzt 

In der Bestandskarte des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S LANDSCHAFT UND 

SIEDLUNG AG 2019) ist die Verteilung der Nutzungs-/Biotoptypen in ihrer räumlichen Vertei-
lung mit Kennzeichnung der Biotoptypen dargestellt. 

Mit Ausnahme der Alleen an der Schmalkalder Straße und der Ortlohstraße sind im Plange-
biet keine besonders geschützten Objekte und keine Wert- und Funktionselemente besonde-
rer Bedeutung vorhanden (vgl. Abb. 7). 

Mit Ausnahme einer Zwergfledermaus auf dem Transferflug (im Bereich der Schmalkalder 
Straße) konnten im Plangebiet keine planungsrelevanten Arten nachgewiesen werden (vgl. 
L+S Landschaft+Siedlung AG 2017/2019). 

Aufgrund der intensiven Bebauung und Versiegelung im Gebiet im Zusammenhang mit den 
beeinträchtigenden Randeffekten und Zäsuren durch überörtliche Straßen ist ein Entwick-
lungspotenzial für das Schutzgut Tiere und Pflanzen nicht erkennbar. 

 

Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit 

Die in der folgenden Tabelle 6 dargestellte Bewertung der Empfindlichkeit der Biotoptypen 
beruht auf dem Bewertungsverfahren „Eingriffsregelung im Kreis Recklinghausen und in 
Gelsenkirchen“ (KREIS RECKLINGHAUSEN 2013), auf dessen Grundlage die Biotoptypenkartie-
rung angefertigt wurde. Die Skala der Eingriffsregelung wird in folgender Weise in die 4-
stufige Bedeutungs-/ Empfindlichkeitseinstufung übersetzt: 

Tab. 6: Bewertung der Empfindlichkeit der Biotoptypen 

Wertstufen gem. 
Methode Reck-

linghausen 

Bedeutungs-/ 
Empfindlich-
keitsklassen

Beispielbiotoptyp 

- 2 – 1,4 gering Gebäude, Bankette, Acker, Straßenbegleitgrün
1,5 – 4,0 mittel Wirtschaftsgrünland, strukturreicher Garten
4,1 – 7,0 hoch Lebensraumtypisches Gehölz, geringes - mittleres 

Baumholz
7,1 – 10,0 sehr hoch Lebensraumtypisches Gehölz, starkes Baumholz, 

naturnahes Gewässer
 

Aufgrund des hohen Versiegelungs- und Bebauungsbedarfs überwiegen im Plangebiet Bio-
top- und Nutzungstypen mit keiner bzw. geringer Bedeutung; lediglich in Rand- und Eingrü-
nungsbereichen sind kleinflächig Biotoptypen mit zum Teil mittlerer (Säume, Entwässe-
rungseinrichtungen) bis hoher Bedeutung bzw. Empfindlichkeit (Kleingehölze im Bereich der 
Eingrünungsstreifen) vorhanden (vgl. Abb. 8). 
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Abb. 7: Schutzwürdige bzw. geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geobasis NRW) 
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Abb. 8: Bewertung der Bedeutung/Empfindlichkeit der Biotoptypen (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geobasis NRW) 



Stadt Recklinghausen  Gewerbepark Ortloh  
  Umweltbericht zur Neuaufstellung des B-Plans Nr. 280 „Schma kalder Straße“ 

 

L+S Landschaft + Siedlung AG
   

23
 

2.2.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.2.1 dargestellt. 

Bei Durchführung der Planung ergeben sich hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung und des Artenschutzes keine zusätzlichen Konflikte bzw. Eingriffe. Die Grund-
stücke sind heute bereits im Rahmen der Zulässigkeit vollständig bebaut. Durch den Be-
bauungsplan wird die zulässige Ausnutzungsintensität der Bebauung in den Sondergebieten 
nicht erhöht.  

 Im landschaftspflegereichen Fachbeitrag ist dargestellt, dass für die bereits erfolgten Ein-
griffe im Geltungsbereich des B-Plans 280 in ausreichendem Umfang Ausgleichsmaß-
nahmen umgesetzt worden sind, so dass eine ausgeglichene Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
vorliegt. Die bereits hergestellten Ausgleichsmaßnahmen werden den Eingriffen im Gel-
tungsbereich des B-Plans 280 anteilsmäßig zugeordnet (vgl. L+S LANDSCHAFT + SIED-

LUNG AG 2019). 

Weiterhin wurde dargestellt, dass sich durch die Festsetzungen im Rahmen der Neuauf-
stellung des B-Plans 280 keine zusätzlichen ausgleichspflichtigen Eingriffe ergeben. Ein 
zusätzlicher Anspruch an naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen besteht somit 
nicht. 

 Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange ist festzuhalten dass das Baurecht im 
Plangebiet bereits vollständig realisiert ist. Die Neuaufstellung des B-Plans Nr. 280 ist da-
her vor dem Hintergrund der bestehenden weitreichenden Flächenbelastung (Flächenver-
sieglung, hohe Frequentierung durch Fahrzeuge und Fußgänger, Immissions- und Stör-
wirkungen) zu bewerten. Aus diesem Grund beschränken sich mögliche Projektwirkungen 
im Hinblick auf Gebäude und Gehölz bewohnende Arten auf Eingriffe in den vorhandenen 
Bestand. Von potenzieller Relevanz sind in diesem Fall die vorhandenen Gebäude sowie 
die Gehölz- und Grünstreifen. Da sich denkbare Eingriffe in diese Bereiche durch die 
Planneuaufstellung nicht ableiten lassen, sind keine unmittelbaren artenschutzrechtlichen 
Konflikte erkennbar. Bei einer grundlegenden Änderung der derzeitigen Nutzung sind die 
Vorgaben gemäß der VV-Artenschutz (MKULNV 2016) zu beachten. Demnach sind die 
artenschutzrechtlichen Vorgaben vorhabenbezogen, z.B. bei Gebäudesanierungen/-
abrissen oder Gehölzrodungen, zu berücksichtigen (hier v.a. Berücksichtigung potenziel-
ler Brutvorkommen Vögel und Quartiere Fledermäuse). Insgesamt treten nach gutachter-
licher Einschätzung die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 280 nicht ein.  

 Die nächstgelegenen FFH-Gebiete „Die Burg“ (DE-4309-301) und „Lippeaue“ (DE-4209-
302) weisen eine Entfernung von mehr als 7 km bzw. 12 km zum Plangebiet auf. Unter 
Berücksichtigung der Inhalte und Ziele der Planung (vgl. Kap. 1.5) und der großen Entfer-
nung können Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten im weiteren Umfeld des Plangebie-
tes auch ohne weitergehende Untersuchungen ausgeschlossen werden. 
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2.3. Fläche 
Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem 
Kreis Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Fläche“ folgende Unterlagen aus-
gewertet: 
 Digitale Bodenkarte 1:50:000 (GEOLOGISCHER DIENST 2014) 
 Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) 
 Daten zu Altablagerungen und –standorten sowie Bergbau-Altlast-Verdachtsflächen 

(GÜNSTER, H. 2012; FACHGUTACHTEN, aufbauend auf Daten der Bodenschutzbehörde 
des Kreises Recklinghausen und der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau und 
Energie) 

 

Wesentliche Funktionen 

Im UVPG und entsprechend auch im BauGB wurde das Schutzgut Fläche zusätzlich aufge-
nommen. Damit ergibt sich der Sache nach jedoch keine grundsätzliche Änderung in der 
Abwägung, da der Flächenverbrauch bzw. Verluste von Schutzgutfunktionen aufgrund von 
Flächeninanspruchnahme auch bislang ein besonders entscheidungserheblicher Prüfaspekt, 
insbesondere beim Schutzgut Boden darstellte. 

Die Hervorhebung des Schutzgutes Fläche trägt vor allem der Tatsache Rechnung, dass 
Fläche eine bedeutsame begrenzte Ressource darstellt. Der Zuwachs von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen soll nach dem integrierten Umweltprogramm des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar 
und bis zum Jahr 2030 auf 20 Hektar begrenzt werden. Bis zum Jahr 2050 soll – nach der 
Ressourcenstrategie der Europäischen Union – der Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft 
(Netto-Null-Ziel) geschaffen werden (vgl. BMUB 2017). 

Zur Erreichung dieser Ziele wurde bereits 2013 ein Gesetz zur Stärkung der städtebaulichen 
Innenentwicklung erlassen, um die Flächenneuinanspruchnahme zu reduzieren. In diesem 
Zusammenhang ist insbesondere die Nutzung bzw. Umnutzung von innerörtlichen Brachflä-
chen und Baulücken zu prüfen. Das Plangebiet wird beim Schutzgut Fläche hinsichtlich die-
ser Aspekte betrachtet. Die qualitative Ausstattung der „Flächen“ wird dann bei den Schutz-
gütern Boden, Tiere und Pflanzen u. a. im Weiteren berücksichtigt. 

 

2.3.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Das Plangebiet ist intensiv bebaut und versiegelt. Nicht bebaute Flächen beschränken sich 
auf Begleitgrün und Entwässerungseinrichtungen. 

Bei Anwendung der in Tabelle 7 dargestellten Bewertungskriterien ist zusammenfassend 
festzustellen, dass im Plangebiet Flächen ohne bzw. mit geringer Bedeutung/Empfindlichkeit 
überwiegen (vgl. Abb. 9).  
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Tab. 7: Matrix zur Bewertung der Bedeutung / Empfindlichkeit beim Schutzgut Fläche 

  Flächen im Freiraum bzw. 
mit besonderen Funktio-

nen (z. Bsp. Teil eines un-
zerschnittenen Land-

schaftsraumes, überörtli-
chen Grünzuges) 

Freiraum unmit-
telbar angren-
zend am Sied-
lungsrand/ an 
überörtlichen 

Verkehrsflächen 

Flächen inner-
halb des Sied-
lungsraumes 

Grün-/Frei- Waldflächen ohne 
bauliche/verkehrliche Vornutzung 
bzw. anthropogener Überprägung  

I II III 

Flächen mit baulicher, verkehrli-
cher Vornutzung bzw. anthropo-
gener Überprägung 

III IV IV 

I = sehr hoch     II = hoch     III = mittel     IV = gering 

 
 
 

2.3.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.3.1 dargestellt. 

Bei Durchführung der Planung ergeben im Plangebiet gegenüber dem Ist-Zustand keine 
relevanten Veränderungen. Die bauliche Nutzung und infrastrukturelle Erschließung des 
Plangebietes ist entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage von 
Baugenehmigungen bereits vollständig umgesetzt. 

 
 
 
 
 

Lage/ 
Funktion 

Nutzung/ Vorbe-
lastung 
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Abb. 9: Bedeutung/Empfindlichkeit beim Schutzgut Fläche (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geobasis NRW) 
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2.4. Boden 
Datengrundlagen 
Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem 
Kreis Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Boden“ folgende Unterlagen aus-
gewertet: 
 Digitale Bodenfunktionskarte Kreis Recklinghausen (2017) 
 Digitale Bodenkarte 1:50:000 (GEOLOGISCHER DIENST 2014) 
 Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) 
 Daten zu Altablagerungen und –standorten sowie Bergbau-Altlast-Verdachtsflächen 

(GÜNSTER, H. 2012; FACHGUTACHTEN, aufbauend auf Daten der Bodenschutzbehörde 
des Kreises Recklinghausen und der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau und 
Energie) 

 
Wesentliche Funktionen 
Innerhalb der Schutzgutbetrachtung Boden sind dessen wesentliche Funktionen maßgeblich: 
 
 Funktion als Wuchsstandort für Pflanzen mit den Kriterien Standortpotenzial für natürli-

che Pflanzengesellschaften (Biotopentwicklungspotenzial) sowie natürliche Bodenfrucht-
barkeit (Ertragspotenzial) 

 Funktionen im Wasserhaushalt 
 Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
 Speicher- und Reglerfunktion. 
 
Das Biotopentwicklungspotenzial wird als Wechselwirkung beim Schutzgut Tiere und Pflan-
zen (Kap. 2.2) betrachtet, die Funktionen im Wasserhaushalt beim Schutzgut Wasser (Kap. 
2.5) und die Funktion der Natur- und Kulturgeschichte beim Schutzgut Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter (Kap. 2.8). Beim Schutzgut Boden fließen diese Funktionen jedoch über die 
Schutzwürdigkeit, die vom Geologischen Dienst ausgewiesen wird, indirekt mit ein. 
 

2.4.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Der geologische Untergrund im Untersuchungsraum gehört gemäß Geologischer Karte 
von Nordrhein-Westfalen 1:100.000, Blatt C4306 Recklinghausen (GEOLOGISCHES LANDE-

SAMT NRW, 1975) bzw. Blatt C4706 Düsseldorf-Essen (GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW, 
1980) zum Löss und Sandlöss aus Windablagerungen der Weichsel-Kaltzeit (Pleistozän). Er 
besteht aus zum Teil feinsandigem Schluff. Im Süden wird der Untergrund von Sandablage-
rungen dominiert 

Die im Plangebiet vorkommenden Bodeneinheiten sind in der nachfolgenden Abbildung 10 
dargestellt. Die charakteristischen Merkmale sind in der Tabelle 8 beschrieben. 

Das Plangebiet wird natürlicherweise überwiegend von Pseudogley-Braunerden eingenom-
men. Es handelt sich um Böden aus schluffig-lehmigem Sand bis sandigem Schluff aus 
Sandlöß über Geschiebelehm (Pleistozän).  

Aufgrund der großflächigen Bebauung und Versiegelung im Plangebiet sind die natürlichen 
Bodenverhältnisse im Plangebiet vollständig überprägt und anthropogen verändert. 
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Abb. 10: Übersichtskarte zum Schutzgut Boden (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geobasis NRW) 
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Tab. 8: Bodentypen im Plangebiet 

Be-
zeich
nung 

Bodentyp Bodenart /Geologie 
Wertzahl 
Boden-

schätzung

Sorpti-
onsfähig

keit 

ökologische 
Feuchtstufe

Schutzwürdigkeit 

S-L33 Pseudogley-
Parabraunerde, stel-
lenw. Pseudogley-
Braunerde 

lehmiger bis feinsandiger Schluff, z.T. humos (Löss), 
über sandigem Lehm bis stark lehmigem Sand (Ge-
schiebelehm), über Kalkmergelstein oder Mergelsand-
stein (Oberkreide) 

35-55 mittel bis 
hoch 

mäßig wech-
selfeucht 

schutzwürdige fruchtbare 
Böden (Regelungs- und 
Pufferfunktion/ natürliche 
Bodenfruchtbarkeit) 

S-B64 Pseudogley-Braunerde, 
zum Teil podsolig 

schluffig-lehmiger Sand und sandig-lehmiger Schluff, 
alternativ und sandig lehmiger Schluff (Sand- und 
Schwemmlöß) über stark lehmigem Sand und stark 
sandigem Lehm (Grundmoräne), darunter Festgestein 
und Sand (Oberkreide) 

40-60 mittel mäßig wech-
selfeucht 

schutzwürdige fruchtbare 
Böden (Regelungs- und 
Pufferfunktion/ natürliche 
Bodenfruchtbarkeit) 

G-S64 Gley-Pseudogley schluffig-lehmiger Sand und sandiger Schluff aus Solif-
luktionsbildung (Jungpleistozän) über Festgestein aus 
Sandmergelstein und Tonmergelstein (Oberkreide) 

30-50 mittel feucht besonders schutzwürdige 
Staunässeböden (Biotop-
entwicklungspotenzial für 
Extremstandorte) 

S-G74 Pseudogley-Gley lehmiger Sand und stark sandiger Lehm und stark 
lehmiger Sand (holozäne Bachablagerungen) über 
Festgestein der Oberkreide 

25-45 mittel feucht - 

S54 Typischer Pseudogley, 
zum Teil Braunerde-
Pseudogley 

stark lehmiger Sand und stark sandiger Lehm aus 
Grundmoräne über Festgestein der Oberkreide 

25-45 mittel mäßig wech-
selfeucht 

- 

S33 Typischer Pseudogley, 
vereinzelt Braunerde-
Pseudogley, vereinzelt 
Parabraunerde-
Pseudogley 

sandiger Lehm und lehmiger Schluff und schwach 
lehmiger Schluff aus Löß und Solifluktionsbildung über 
schluffig-tonigem Lehm (Grundmoräne) über Festge-
stein der Oberkreide 

35-55 hoch mäßig wech-
selfeucht 

- 

P-G84 Podsol-Gley, vereinzelt 
Braunerde-Gley, verein-
zelt Typischer Gley 

Sand und schwach lehmiger Sand aus Sander, alter-
nativ Terrassenablagerungen oder Flugsand über 
Festgestein der Oberkreide 

20-35 sehr ge-
ring 

mäßig grund-
feucht 

- 

G74 Typischer Gley lehmiger Sand aus Bachablagerungen über Festge-
stein der Oberkreide oder Grundmoräne 

25-45 mittel frisch - 
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Bodenfunktionen 

Wegen der großflächigen Überbauung und anthropogenen Überprägung sind im Plangebiet 
hinsichtlich der Bodenfunktionen Archivfunktion, Biotopentwicklungspotenzial, Natürliche Bo-
denfruchtbarkeit, Filter- und Pufferfunktion, Ausgleichskörper Wasserkreislauf keine bis ge-
ringe Wertstufen vorhanden (vgl. Digitale Bodenfunktionskarte Kreis Recklinghausen 2017). 

 

Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit 

Eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme besteht lediglich kleinflä-
chig in unversiegelten Grünflächen bzw. Entwässerungsanlagen in Randbereichen; da in 
diesen Bereichen auch anthropogene Überprägungen in Form von Aufschüttun-
gen/Abgrabungen stattgefunden haben, sind hoch bedeutsame bzw. schutzwürdige Böden 
mit unveränderter Horizontabfolge im Plangebiet nicht mehr vorhanden. 

 

2.4.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.4.1 dargestellt. 

Bei Durchführung der Planung ergeben im Plangebiet gegenüber dem Ist-Zustand keine 
relevanten Veränderungen. Die bauliche Nutzung und infrastrukturelle Erschließung des 
Plangebietes ist entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage von 
Baugenehmigungen vollständig umgesetzt. 

Zur Vermeidung und zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist festgesetzt, dass 
auf der Altlastenverdachtsfläche westlich der Röllinghäuser Straße innerhalb der festgesetz-
ten Grünfläche der Anbau von Nutzungspflanzen, die ackerbauliche, gärtnerische oder land-
bauliche Nutzung nicht zulässig ist. 

 
 

2.5. Wasser 
Datengrundlagen 
Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem 
Kreis Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Wasser“ folgende Unterlagen 
ausgewertet: 
 Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) 
 Karte der Grundwasserstände unter Flur, Oktober 1963, Blatt 4308 Recklinghausen 

(Landesanstalt für Wasser und Abfall, 1975/76) 
 Daten zu Altablagerungen und –standorten sowie Bergbau-Altlast-Verdachtsflächen 

(GÜNSTER, H. 2012; Fachgutachten, aufbauend auf Daten der Bodenschutzbehörde des 
Kreises Recklinghausen und der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. Bergbau und Energie) 

 Daten aus dem Grundwassermodell im Emschersystem (EMSCHERGENOSSENSCHAFT 

2008, aus LANDSCHAFT + SIEDLUNG GBR 2012)  
 
Wesentliche Funktionen 
Innerhalb der Schutzgutbetrachtung Wasser sind dessen wesentliche Funktionen maßgeb-
lich: 
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 Gewässerökologische Funktionen 
 Vorfluterfunktionen 
 Abflussregulationsfunktionen 
 Nutzungsfunktionen. 
 

2.5.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Oberflächenwasser 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Es liegt im Einzugsgebiet von Bärenbach und Quellbach (vgl. Abb. 11). Die Fließrichtung der 
Fließgewässer (Oberlauf Quellbach östlich der Röllinghäuser Straße und Nebengewässer 
des Bärenbach-Gewässersystems) ist grundsätzlich nach Süden (Richtung Emscher) gerich-
tet. Für die Gewässer wurden Plangenehmigungsverfahren nach § 31 (ab 01.03.2010 § 68) 
WHG zur ökologischen Verbesserung durchgeführt und umgesetzt. 

Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsbereiche sind im Bereich und Umfeld des 
Plangebietes nicht vorhanden. 

Grundwasser  

Im Untersuchungsraum sind lediglich mäßig bis gering ergiebige Grundwasservorkommen 
verbreitet. Die oberflächennahen Grundwasservorkommen in den quartären Schichten 
(überwiegend Sande in den Niederungen) sind aufgrund geringer Mächtigkeiten für die 
Grundwassernutzung ohne Bedeutung. Die Grundwasserfließrichtung ist im Ostteil nach 
Südosten (Quellbachniederung) und im Westteil nach Westen (Bärenbachniederung) gerich-
tet. 

Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit 

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers wird in Abhängigkeit vom Grundwas-
serflurabstand wie folgt eingestuft. 

Tab. 9: Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 

Empfindlichkeit Grundwasserflurabstand

sehr hoch < 1,5 m 

hoch  1,5 - 2,5 m 

mittel 2,5 - 3,5 m 

gering 3,5 - 5 m 

nachrangig > 5 m 

 
Danach bestehen im Niederungsbereich der Fließgewässer hohe bis sehr hohe Empfindlich-
keiten, während auf den höher gelegenen, kuppigen Lagen eine geringe bis nachrangige 
Empfindlichkeit vorherrscht (vgl. Abb. 11). 
 
Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen (großflächige Bebauung und Versiegelung) und 
der Regenwasserbehandlungsanlagen sind besondere Empfindlichkeiten hinsichtlich des 
Schutzgutes Grundwasser im Plangebiet nicht erkennbar. Das anfallende Regenwasser wird 
über Mulden gesammelt, die am Rand der Baugebiete auf den Privatgrundstücken errichtet 
worden sind. Eine Ableitung erfolgt in den Bärenbach. Innerhalb der Verkehrsflächen sind 
Kanalisationsleitungen vorhanden, in die Schmutzwasser und verunreinigtes Regenwasser 
eingeleitet werden kann. 
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Abb. 11: Übersichtskarte zum Schutzgut Wasser (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geobasis NRW) 
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2.5.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung  

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.5.1 dargestellt. 

Bei Durchführung der Planung ergeben im Plangebiet gegenüber dem Ist-Zustand keine 
relevanten Veränderungen. Die bauliche Nutzung und infrastrukturelle Erschließung des 
Plangebietes ist entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage von 
Baugenehmigungen vollständig umgesetzt. Veränderungen hinsichtlich des Umgangs mit 
Schmutz- und Regenwasser erfolgen nicht. 

 

 

 

2.6. Klima / Luft 
Datengrundlagen 
Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und des 
Kreises Recklinghausen werden zur Beschreibung und Bewertung bezüglich des Schutzgu-
tes Klima / Luft folgende Unterlagen ausgewertet: 
 REGIONALVERBAND RUHR (2011): Simulation der Immissionssituation in Recklinghausen 

– Fortschreibung 
 REGIONALVERBAND RUHRGEBIET (2011A): Klimaanalyse Stadt Recklinghausen 
 Integriertes Klimaschutzkonzept der STADT RECKLINGHAUSEN (2012) 
 BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER (2011): Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011 – Teilplan Nord 
 LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN 

(LANUV NRW) 2014d): Klimaatlas Nordrhein-Westfalen (http://www. klimaatlas.nrw.de) 
 
Wesentliche Funktionen 
Hauptsächliche Funktionen innerhalb des Schutzgutes Klima/Luft sind  
 Frischluftproduktion und –leitfunktionen sowie 
 bioklimatische Funktionen. 
 
Wesentliche Funktionen des Schutzgutes Lufthygiene beziehen sich auf den Akzeptor 
Mensch, so dass sich sowohl für den besiedelten Bereich als auch den Freiraum Wechsel-
wirkungen ergeben. Darüber hinaus können sich Wechselwirkungen ergeben zum Schutzgut 
„Tiere und Pflanzen/Biologische Vielfalt“, „Boden“, „Wasser“ sowie zum Schutzgut „Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter“. Sachverhalte, die diese Schutzgüter betreffen, werden im Rah-
men der Auswirkungsanalyse dort berücksichtigt. 
 

2.6.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Klimabereich und -eigenschaften 
Das Plangebiet liegt im atlantisch geprägten Klimabereich mit mäßig warmen Sommern und 
milden Wintern. Nach dem Klimaatlas (LANUV NRW 2013d) liegt im Zeitraum 1981-2010 
das Tagesmittel der Lufttemperatur im Plangebiet bei 10 - 11 °C. Die Zahl der heißen Tage 
liegt bei 7-8. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagssumme beträgt 800 - 900 mm. Die 
Sonne scheint durchschnittlich 1.480 - 1.520 Stunden im Jahr. Die Windgeschwindigkeit in 
10 m Höhe beträgt im Durchschnitt 3,0 – 3,5 m/s. Es besteht eine mittlere Durchlüftung. Der 
Wind weht zumeist aus Südwest.  
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Klimatope 

In der Synthetischen Klimafunktionskarte des Ruhrgebietes von 1992 (KOMMUNALVERBAND 

RUHRGEBIET 1992) wurde noch der gesamte Untersuchungsraum dem Freilandklima zuge-
ordnet. Das Freilandklima ist geprägt durch Austauschbedingungen und nur schwach aus-
geprägte geländeklimatische Variationen vor. 

Die aktuelle Stadtklimaanalyse (REGIONALVERBAND RUHRGEBIET 2011A) spiegelt die derzeiti-
ge Bestandssituation im Plangebiet weitgehend wieder. Westlich der Röllinghäuser Straße 
dominiert im Süden und Osten das Gewerbe- und Industrieklima. Der Klimatop wird wie folgt 
charakterisiert: Bei hoher Versiegelung starke sommerliche Aufheizung (Hitzestress), relativ 
trocken, Emissionen von Lärm und Schadstoffen. Gebiete mit erhöhter Luftschadstoff- und 
Abwärmebelastung. Flächenversiegelung führt zu Aufheizung, das Windfeld wird verändert, 
z.T. belastendes Mikroklima. Innerhalb des Gewerbe- und Industrieklimas sind Entlastungs-
bereiche dargestellt (vgl. Abb. 12). Dabei handelt es sich um überwiegend unversiegelte Flä-
chen innerhalb der Industrie- und Gewerbeflächen, z. B. Brachflächen oder Lagerfläche mit 
klimatisch ausgleichender Wirkung, günstiger Belüftungssituation auf Grund geringer Oberf-
lächenrauhigkeit.  

Die Klimatope und deren charakteristischen Merkmale sind in der nachfolgenden Abbildung 
12 sowie der Tabelle 10 dargestellt. 

Nach dem KlimaFIS (RVR 2014) sind im Plangebiet in Nord-Süd-Richtung (Verlauf der Ze-
chenbahntrasse) mittel bis hoch ausgeprägte Flurwinde (> 1m/s) ausgebildet. Sie weisen ei-
ne Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung bzw. Abriegelung auf. 

In der Planungshinweiskarte (REGIONALVERBAND RUHRGEBIET 2011A) werden zu dem Last-
raum der Gewerbe- und Industrieflächen folgende Hinweise gegeben: Freihalten von Belüf-
tungsbahnen, Entsiegelung und Begrünung von Freiflächen, großräumigen Lager- und Park-
platzflächen. Immissionsschutzpflanzungen, insbesondere im Übergangsbereich zu angren-
zenden Wohnnutzungen. Aufbau von Gehölz- und Baumreihen an Straßen und Grund-
stücksgrenzen. Überlagernd ist der raumspezifische Hinweis „Grünvernetzung“ flächende-
ckend für die gewerblich-industriellen Nutzungen und die angrenzenden Frei- bzw. Grünflä-
chen im Plangebiet dargestellt (vgl. Planungshinweiskarte, REGIONALVERBAND RUHRGEBIET 
2011). Damit sind aus stadtklimatischer Sicht folgende Ziele verbunden: Vernetzung vorhan-
dener Wald- und Freiflächen durch Grünzüge; Ausgestaltung als parkartige Flächen zur Un-
terstützung von Luftregeneration, Filterfunktion und als Pufferwirkung; Ausbau zu parkähnli-
chen Freiflächen mit Wald-, Gehölz- und Wiesenflächen; Beachtung von Luftleitbahnen; 
Dach- und Fassadenbegrünungen. 

 

Vorbelastungen 

Relevanten Vorbelastungen hinsichtlich der klimatischen Belange sind die bebauten und 
versiegelten Flächen (klimatische Lasträume). 

Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet Nord (BEZIRKSRE-

GIERUNG MÜNSTER 2011). Der Westteil des Plangebietes (westlich der Alten Grenzstraße) 
liegt innerhalb der Umweltzone Ruhrgebiet. Besondere Belastungen bzw. Maßnahmen sind 
im Bereich des Plangebietes nicht vorhanden bzw. festgelegt. Bezüglich der Lufthygiene ist 
im Plangebiet von einer für das Ruhrgebiet typischen Hintergrundbelastung an Luftschad-
stoffen auszugehen. Im Vergleich zur Simulationssituation 2007 wird für 2010 deutlich, dass 
die PM10-Belastungen insgesamt zurückgegangen sind. Die BAB 2 ist eine Hauptemissi-
onsquelle (vgl. auch REGIONALVERBAND RUHR 2011). 
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Abb. 12: Übersichtskarte zum Schutzgut Klima / Lufthygiene (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geobasis NRW) 
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Berechnung 2007 Berechnung 2010 

Abb. 13: Anzahl der Überschreitungen des PM10-Tagemittelwertes (aus: REGIONALVER-

BAND RUHR 2011) 
 
Klimawandel und -folgenanpassung 
Der durch den Ausstoß von Kohlendioxid verursachte Klimawandel (Erderwärmung) führt zu 
extremen Wetterphänomenen mit Überschwemmungen, Hitzeperioden und Stürmen. Im 
Rahmen eines integrierten Klimaschutzkonzeptes hat die Stadt Recklinghausen (INFAS 

ENERMETRIC CONSULTING GMBH 2012) ressortübergreifende Maßnahmen zum Klimaschutz 
entwickelt, um auf der örtlichen Ebene der Stadt Recklinghausen einen Beitrag insbesondere 
zur Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid zu leisten. Weiterhin sind Anpassungsmaß-
nahmen an die Folgen des Klimawandels ein wichtiges Handlungsfeld, da sich der Klima-
wandel grundsätzlich nicht mehr vermeiden lässt. Die Klimafolgenanpassung umfasst alle 
Maßnahmen, die dazu dienen, die Empfindlichkeiten natürlicher und menschlicher Systeme 
gegenüber bereits erfolgten oder erwarteten Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. 
Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sind vor diesem Hintergrund insbesondere die 
Aspekte Regenwasserbewirtschaftung (mit besonderen Wechselwirkungen zum Schutzgut 
Wasser) und Wärmeinsel-Effekt von Bedeutung.  

Tab. 10: Klimatope im Untersuchungsraum 

Klimatop Klimatische Gunstfaktoren Klimatische Ungunstfaktoren 
Freiland-
klima 

 geringe Wärme- und Schwülebelastung und 
hoher bioklimatischer Stellenwert als Erho-
lungsraum 

 geringe Windströmungsveränderungen und 
gute horizontale Austauschverhältnisse; be-
deutende klimaökologische Ausgleichsräume 
für angrenzende Bebauungsstrukturen 

 hohe Kaltluftproduktion der Acker- und Grün-
landflächen, die eine starke Abkühlung in 
den Nachtstunden begünstigen 

 keine Emissionen  

 die geringe Rauhigkeit fördert Winddis-
komfort, der im Winter und in den Über-
gangsjahreszeiten die Freizeitaktivität 
einschränkt 

 hohes klimatisches Immissionspotential 
durch Bodeninversionen während au-
tochthoner Strahlungsnächte  

 Akkumulationsgefahr im Bereich der 
Kaltluftsammelbecken bei Vorhanden-
sein bodennaher Schadstoffemittenten  

 hohe Anzahl an Heiztagen  
Waldklima  mildes ausgeglichenes Stammraumklima 

aufgrund des gedämpften Tagesganges der 
Lufttemperaturen bei allgemein tiefen Tem-
peraturen 

 sehr geringe thermische und bioklimatische 

 Aufgrund der hohen Oberflächenrauhig-
keit keine Luftleitfunktion 
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Belastung 
 Luftruhe im Stammraum wirkt Kälte- und 

Winddiskomfort entgegen 
 Frischluft- und Reinluftgebiete, keine Emissi-

onen 
 Filter für gas- und staubförmige Luftschad-

stoffe 
 Wertvoller Regenerations- und Erholungs-

raum 
Vorstadt-
klima 

 zum Teil ausgeprägte Winddämpfung, die 
wohnklimatisch günstig einzustufen ist 

 Die Nähe zu regionalen und lokalen Aus-
gleichsflächen begünstigt die Zufuhr kühlerer 
und frischer Luftmassen 

 Die starke Abkühlung in der Nacht wirkt der 
Ausbildung „heißer Nächte“ entgegen 

 hohe Variabilität der Mikroklimate 

 Natürliche Ungunstlagen wie Mulden 
und Senken können lokal zur Erhöhung 
des bioklimatischen Belastungspotenti-
als beitragen 

 Wärmebelastungen am Tage können 
durch fehlende Abschattungsstrukturen 
erhöht sein 

 Eingeschränkte vertikale Austauschver-
hältnisse während windschwacher 
Strahlungswetterlagen können bedingt 
durch lokale bodennahe Emittenten das 
Immissionsrisiko erhöhen 

 Im Einflussbereich windexponierter 
Kuppenlagen oder bodennaher Kaltluft-
ströme erhöhter Heizenergiebedarf 

Gewerbe-/ 
Industrie-
klima 

 Die in den Nachtstunden anhaltende thermi-
sche Turbulenz vergrößert den bodennahen 
Durchmischungsraum (Schadstoffverdün-
nung) 

 Relativ günstige bodennahe Austauschver-
hältnisse 

 Lufthygienischer Lastraum, lokale 
Schadstoffemissionen 

 Lang anhaltende nächtliche Wärmebe-
lastungen 

 
Nach der Handlungskarte Klimaanpassung (STADT RECKLINGHAUSEN 2017) gehört das Ge-
biet im Geltungsbereich zu den Belastungsgebieten der Gewerbe- und Industrieflächen. Ein-
zelne Bereiche sind als Hitzeinsel im Ist-Zustand gekennzeichnet und in der Zukunftsprog-
nose werden sich diese weiter ausbreiten. Zielvorgaben für bestehende und sowie für die 
Gestaltung von neuen Industrie- und Gewerbeflächen sind u. a. 
- Begrünung von Fassaden und Dächern 
- Stellplatzanlagen, Randsituationen und Umfeld begrünen 
- Erhalt von vorhandenen begrünten Straßenbanketten und Abstandsgrünflächen 
- bepflanzter Freiraum als Puffer zu angrenzenden Flächen. 

Eine besondere Gefährdung durch hohen Oberflächenabfluss bei Starkregen besteht nach 
der Handlungskarte Klimaanpassung nicht (vgl. Kap. 2.10). 

Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit im Plangebiet 

Das Plangebiet ist großflächig durch gewerbliche Nutzungen bebaut bzw. versiegelt und 
zählt damit zu den klimatischen und lufthygienischen Lasträumen, die keine Schutzwürdig-
keit bzw. Empfindlichkeit aufweisen. Das Gewerbe- und Industrieklima ist durch langanhal-
tende nächtliche Wärmebelastungen gekennzeichnet. Die Randeingrünungen und unversie-
gelten Grünflächen im Plangebiet sind in der Karte der Klimatope mit der spezifischen Kli-
maeigenschaft „Entlastungsraum innerhalb der Industrie- und Gewerbegebiete“ gekenn-
zeichnet. Die Wärmebelastungen in den Klimalasträumen werden im Zuge des prognostizier-
ten Klimawandels weiter zunehmen (Wärmeinsel). Innerhalb der bebauten und versiegelten 
Fläche haben die grüngeprägten Freiräume und Gehölzstrukturen eine als mittel einzustu-
fende Empfindlichkeit gegen Inanspruchnahme und Verlust, da sie innerhalb der Wärmein-
seln Entlastungsfunktionen aufweisen können und somit hinsichtlich der Klimafolgenanpas-
sung eine zunehmende Bedeutung erlangen. 
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2.6.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.6.1 dargestellt. 

Bei Durchführung der Planung ergeben im Plangebiet gegenüber dem Ist-Zustand keine 
relevanten Veränderungen. Die bauliche Nutzung und infrastrukturelle Erschließung des 
Plangebietes ist entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage von 
Baugenehmigungen vollständig umgesetzt. 

Bei neuen Bauvorhaben bzw. Nutzungsänderungen wirkt sich die Festsetzung 1.10 „Bindun-
gen für die Herstellung von Gründächern“ mindernd auf die zu erwartenden Folgen des Kli-
mawandels aus. Mit Ausnahme von Gebäudeteilen, die der Belichtung, Be- und Entlüftung 
sowie von Brandschutzeinrichtungen dienen oder zur Aufnahme von technischen Anlagen 
vorgesehen sind, sind Flachdächer und flach geneigte Dächer grundsätzlich extensiv zu be-
grünen. Dachbegrünungen tragen zur Minimierung des Aufheizeffektes, Erhöhung der Ver-
dunstungsrate und Verzögerung des Niederschlagswasserabflusses und Filterung von 
Schadstoffen aus der Luft bei. 

2.7. Landschaft / Landschaftsbild 
Datengrundlagen 

Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem 
Kreis Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Landschaftsbild“ folgende Unter-
lagen ausgewertet: 

 Bestands-/Biotoptypenkartierung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (L+S 

LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG 2019) 
 Informationssystem der LANUV 
 Landschaftsbildbewertung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zum 

Neubau der Fernwärmeleitung vom Neubau der Kraftwerkes Datteln über Castrop-
Rauxel nach Recklinghausen um bestehenden Fernwärmeverbundsystem (LANDSCHAFT 

+ SIEDLUNG GBR 2012). 

Wesentliche Funktionen 

Der Schutz der Landschaft ist in § 1 Abs. 1 BNatSchG verankert: „Natur und Landschaft sind 
auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereich […] so zu schützen, dass […]  
 die Vielfalt,  
 Eigenart  
 und Schönheit  
 sowie der Erholungswert  

von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind“. 

 

2.7.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Eine Typisierung des Landschaftsbildes sowie die Abgrenzung von Landschaftsbildeinheiten 
werden anhand der prägenden Vegetations- und Landschaftselemente, Nutzungsstrukturen 
und Vorbelastungen vorgenommen. Es werden folgende Landschaftsbildeinheiten (vgl. Abb. 
14) unterschieden. 
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Abb. 14: Übersichtskarte zum Schutzgut Landschaftsbild / Kulturgüter (eigene Darstellung auf Basis der DGK 5, Geobasis NRW) 
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Tab. 11: Beschreibung der Landschaftseinheiten 

Nr. Bezeichnung  
(Flächengröße) 

Gebietscharakteristik, Merkmale, Ausprägung 

1 Grünzugraum an der 
Ortlohstraße / ehe-
malige Zechenbahn-
trasse (35,5 ha) 

Nutzungskomplex beidseitig der Ortlohstraße mit Waldflächen (über-
wiegend Neuaufforstungen), Acker, Grün- und Gartenflächen, einzel-
nen gewerblichen Bauflächen und Wohnbauflächen sowie brach lie-
gender Zechenbahntrasse mit Gehölzsäumen;  
Teilflächen liegen innerhalb eines regionalen Grünzuges; Land-
schaftsplan Emscherniederung: „Entwicklungsziel Erhaltung“ 

2 Talraum Quellbach 
östlich der Rölling-
häuser Straße, L 889 
(33,5 ha) 

Freiraum im Regionalen Grünzug mit landschaftsraumtypischen, z. T. 
naturnahen, schutzwürdigen Biotop- und Nutzungsstrukturen; geprägt 
durch Extensivgrünland, Waldaufforstungen, gehölzfreie Sukzessions-
brachen, gliedernde Gehölzstrukturen;  
Landschaftsplan Emscherniederung: „Entwicklungsziel Erhaltung“; 
Landschaftsschutz, z. T. Geschützter Landschaftsbestandteil 

3 Restflächen im Ge-
werbepark Ortloh 
(61,8 ha) 

überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen, z.T. brach 
liegende Flächen im Umfeld vorhandener gewerblich-industrieller Nut-
zungen 

 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Landschaftseinheit „Restflächen im Gewerbepark Ortloh“. 
Es ist großflächig überbaut und versiegelt. Als besondere Vorbelastungen sind die groß-
maßstäbige Bebauung und die Werbemasten hervorzuheben. Weiterhin sind die Zäsuren 
und Randeffekte durch die überörtlichen Verkehrswege innerhalb bzw. am Rand des Plan-
gebietes hervorzuheben (vgl. Abb. 14). 

Schutzwürdigkeit/Empfindlichkeit 

Die Kriterien zur Bewertung der einzelnen Landschaftsbildeinheiten sind in der nachfolgen-
den Tabelle 12 differenziert dargestellt. Die räumliche Verteilung ist der Abb. 14 zu entneh-
men. 

Tab. 12: Bewertung der Landschaftseinheiten 

Nr. Bezeichnung Bewertung 

ästhetischer Eigenwert Empfind-
lichkeit 

Gesamt 
(vgl. 
Abb.14) 
 

V
ie

lf
al

t 

E
ig

en
ar

t 

N
at

u
rn

äh
e 

S
tö

ru
n

g
sa

rm
u

t 

G
es

am
t 

1 Grünzugraum an der Ortloh-
straße / ehemalige Zechen-
bahntrasse 

II III III II II-III III III 

2 Talraum Quellbach östlich der 
Röllinghäuser Straße 

II II II II II I II 

3 Restflächen im Gewerbepark 
Ortloh 

III IV III IV III-IV IV IV 

I = sehr hoch     II = hoch     III = mittel     IV = gering 

 

Mit Ausnahme der gliedernden und belebenden Gehölzstrukturen in den Randeingrünungen 
des Plangebietes sowie den Baumpflanzungen auf den Stellplatzflächen ist die Bedeutung 
und Empfindlichkeit hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild als gering zu bewerten. 
Landschafts- bzw. ortsbildprägend sind die Alleen an der Schmalkalder Straße und der Ort-
lohstraße (vgl. Abb. 14). 
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2.7.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.7.1 dargestellt. 

Bei Durchführung der Planung ergeben im Plangebiet gegenüber dem Ist-Zustand keine 
relevanten Veränderungen. Die bauliche Nutzung und infrastrukturelle Erschließung des 
Plangebietes ist entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage von 
Baugenehmigungen vollständig umgesetzt. 

 

 

2.8. Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Datengrundlagen 
Neben der einschlägigen Literatur und dem Datenpool der Stadt Recklinghausen und dem 
Kreis Recklinghausen werden bezüglich des Schutzgutes „Kulturgüter und sonstige Sachgü-
ter“ folgende Unterlagen ausgewertet: 
 Mitteilung des Westfälischen Museums für Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege im 

Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zur geplanten Fernwärmeleitung der E.ON 
Fernwärme (LANDSCHAFT + SIEDLUNG GBR 2012) 

 LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (2018/2014): Schriftliche Mitteilung 
vom 28.11.2014 und 07.05.2018 

 Eingetragene Denkmale und Denkmalschutzbereiche im Bereich der Stadt Recklinghau-
sen (STADT RECKLINGHAUSEN 2013). 

 
Wesentliche Funktionen 
Wesentliche Funktion des Schutzgutes ist die kulturhistorische Dokumentarfunktion. 
 

2.8.1. Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Bekannte denkmalpflegerisch bzw. bodendenkmalpflegerisch bedeutsame Objekte sind im 
Geltungsbereich des B-Plans Nr. 280 nicht vorhanden. 

Entsprechend der Stellungnahme des LWL-Archäologie für Westfalen (2014/2018) ist aller-
dings nicht ausgeschlossen, dass bei zukünftigen Erdarbeiten insbesondere (spät-) mittelal-
terliche Funde und Befunde auftreten können. Unter Berücksichtigung der bestehenden 
großflächigen Überbauung und anthropogenen Überprägung besteht somit eine als gering-
mittel einzustufende Grundempfindlichkeit. 

 

2.8.2. Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich gegenüber dem Ist-Zustand keine Ver-
änderungen.  

Die Beschreibung und Bewertung des Status-Quo ist in Kap. 2.8.1 dargestellt. 

Da die bauliche Nutzung und infrastrukturelle Erschließung des Plangebietes entsprechend 
den Festsetzungen im Bebauungsplan auf der Grundlage von Baugenehmigungen vollstän-
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dig umgesetzt ist, hat die Durchführung der Planung für das Schutzgut Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter aktuell keine Auswirkungen. 

Unter Berücksichtigung der Auflagen bei zukünftigen Erdarbeiten (vgl. Kap. 3.1) werden er-
hebliche Beeinträchtigungen hinsichtlich potenzieller Bodendenkmale vermieden. 

 
 

2.9. Wechselwirkungen 
Unter ökosystemaren Wechselwirkungen werden alle denkbaren funktionalen und strukturel-
len Beziehungen zwischen Schutzgütern, innerhalb von Schutzgütern sowie zwischen und 
innerhalb von landschaftlichen Ökosystemen verstanden. Diese Wirkungen können sich in 
ihrer Wirkung addieren, potenzieren, aber auch unter Umständen vermindern. Eine Sonder-
rolle nimmt innerhalb der Definition von Wechselwirkungen der Mensch als Schutzgut ein, da 
er nicht unmittelbar in das ökosystemare Wirkungsgefüge integriert ist. Die vielfältigen Ein-
flüsse des Menschen auf Natur und Landschaft werden vor allem im Rahmen der Ermittlung 
von Vorbelastungen berücksichtigt.  
Besondere Wechselwirkungen, die über die in den einzelnen schutzgutbezogenen Kapiteln 
bereits beschriebenen Wirkungen hinausgehen, sind nicht erkennbar. 
 

2.10. Gefahren, Risiken und sonstige Umweltbelange 
Störfälle 

Die Ansiedlung von störfallrelevanten Betrieben und Anlagen, die nach der Seveso-III-
Richtlinie besonders zu berücksichtigen wären, ist im Plangebiet ist nicht vorgesehen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt weit außerhalb der Achtungsabstände von 
Störfallbetrieben, die sich in deutlicher Entfernung zum Plangebiet befinden (vgl. Umweltbe-
richt zum FNP der Stadt Recklinghausen). 

Es besteht somit keine bestimmte Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Nut-
zungen für schwere Unfälle oder Katastrophen. 

Hochwasser- und Starkregengefahren 

Hochwasserrisiken bzw. Hochwassergefahren bestehen nach dem Fachinformationssystem 
ELWAS (MUNLV 2020) im Plangebiet nicht. 

In der Starkregengefahrenkarte (STADT RECKLINGHAUSEN 2015) sind Fließwege und Überflu-
tungen durch wild abfließendes Wasser bei einem fiktiven, extremen Starkregen dargestellt. 
Mit Hilfe einer Computersimulation wurden die überfluteten Bereiche in Form von Wasser-
ständen in Metern berechnet (vgl. Abb. 15). 
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Abb. 15: Auszug aus der Starkregengefahrenkarte (Stadt Recklinghausen 2015) 

Für das Plangebiet besteht derzeit in einzelnen kleineren Teilbereichen ein Überflutungs-
risiko bei Extremniederschlagsereignissen (65 l/h) mit Wasserständen meist zwischen 0,05 
bis 0,25 m, punktuell bis maximal 0,5 m. Dabei handelt es sich überwiegend um Mulden und 
Becken zur Rückhaltung von Niederschlagswasser sowie zum Teil um Stellplatzflächen. 

Eine besondere Gefährdung durch hohen Oberflächenabfluss bei Starkregen besteht nach 
der Handlungskarte Klimaanpassung (vgl. STADT RECKLINGHAUSEN 2017) nicht. 

Abfälle 

Das Plangebiet ist bereits vollständig baulich entwickelt. Aussagen zu Art und Menge von er-
zeugten Abfällen und deren Beseitigung und Verwertung sind daher nicht erforderlich. 

Erneuerbare Energien 

Der Aufbau von Photovoltaik-Anlagen auf Flachdächern wird durch die Begrünungsfestset-
zungen nicht ausgeschlossen. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind aufge-
ständert über der Dachbegrünung auszuführen. 

 
 

3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

3.1. Vermeidung / Verringerung 
Zur Vermeidung und zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist festgesetzt, dass 
auf der Altlastenverdachtsfläche westlich der Röllinghäuser Straße innerhalb der festgesetz-
ten Grünfläche der Anbau von Nutzungspflanzen, die ackerbauliche, gärtnerische oder land-
bauliche Nutzung nicht zulässig ist. 

Die festgesetzten Bindungen für die Herstellung von Gründächern tragen zur Minimierung 
der prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels bei. 

Da bei zukünftigen Erdarbeiten nicht ausgeschlossen werden kann, dass Bodendenkmale 
nach § 2 DSchG NRW gefunden werden, werden entsprechend der Stellungnahme des 
LWL-Archäologie für Westfalen (2014/2018) folgende Hinweise aufgenommen: 
- Der Beginn von Erdarbeiten ist mindestens zwölf Wochen im Voraus mit der LWL-

Archäologie für Westfalen, Referat Mittelalter- und Neuzeitarchäologie abzustimmen. 
- Mutterboden ist unter Aufsicht von Mitarbeitern der LWL-Archäologie für Westfalen bzw. 

einzustellendem Fachpersonal mit einem Bagger mit breiter Böschungsschaufel ohne 
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Zähne abzuziehen. Nachfolgend muss genügend Zeit im Bauablauf eingeplant werden, 
um die auftretenden Befunde und Funde bergen und dokumentieren zu können. 

- Bauverzögerungen, die durch die archäologischen Dokumentationsarbeiten verursacht 
werden, sind entschädigungsfrei hinzunehmen (§ 28 DSchG NRW). 

 

3.2. Ausgleich 
Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (L+S LANDSCHAFT+SIEDLUNG AG 2019) wurde 
nachgewiesen, dass für die bereits erfolgten Eingriffe im Geltungsbereich des B-Plans 280 in 
ausreichendem Umfang Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt worden sind, so dass eine aus-
geglichene Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz vorliegt. 

Die hergestellten Ausgleichsmaßnahmen werden den Eingriffen im Geltungsbereich des B-
Plans 280 anteilsmäßig zugeordnet. Weiterhin wurde dargestellt, dass sich durch die Fest-
setzungen im Rahmen der Neuaufstellung des B-Plans 280 keine zusätzlichen aus-
gleichspflichtigen Eingriffe ergeben. Ein zusätzlicher Anspruch an naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen besteht somit nicht. 

 

 

 

4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Gemäß Anlage 1 Nr. 2d zu § 2 Abs.4, §§ 2a und 4c BauGB sind in Betracht kommende an-
derweitige Planungsmöglichkeiten zu prüfen, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans zu berücksichtigen sind. Da sich die die Neuaufstellung eines 
Bebauungsplanes immer auf ein spezielles Plangebiet beziehen, ist eine Standortalternati-
venprüfung nicht möglich. 

Da das Plangebiet bereits vollständig bebaut und erschlossen ist, entfällt ebenfalls die Prü-
fung alternativer Ansiedlungsvarianten. 

 

 

 

5. Zusätzliche Angaben 

5.1. Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der 
Informationszusammenstellung 

Für die Umweltprüfung liegen hinreichend vollständige und konkrete Unterlagen vor. Beson-
dere Schwierigkeiten bei der Informationszusammenstellung sind nicht aufgetreten. 
 

5.2. Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher 
Umweltauswirkungen bei der Durchführung des 
Bebauungsplanes (Monitoring) 

Die Gemeinden überwachen gemäß § 4c BauGB zuständigkeitshalber die erheblichen Um-
weltauswirkungen (Ziel), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der 
Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen (Zweck). Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 280 „Schmalkalder Straße“ werden die planungsrechtlichen Vo-
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raussetzungen zur nachhaltigen Nutzung und Entwicklung der festgesetzten Sondergebiets-
flächen geschaffen;  

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens unterrichten die Behörden die Gemeinde, 
sofern die Durchführung des Bauleitplans nach vorliegenden Erkenntnissen erhebliche, ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Behörden 
haben insofern nach Inkrafttreten eines Bauleitplans eine Bringschuld zur Information der 
Gemeinde über die in ihrem Aufgabenbereich anfallenden Informationen. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die spezielle Überwachungsmaßnahmen erfor-
derlich machen würden, sind im Rahmen der Umweltprüfung für den Bebauungsplan derzeit 
nicht erkennbar. Daher verbleiben als Gegenstand eines Monitoring die unvorhergesehenen 
Umweltauswirkungen, über die nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens die Stadt 
Recklinghausen durch die zuständigen Behörden unterrichtet wird (vgl. § 4 Abs. 3 BauGB). 

5.3. Änderungen nach Abschluss der Offenlage 
Entsprechende Angaben werden gegebenenfalls nach der Offenlage ergänzt. 

5.4. Allgemein verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse 
Am Rande des Gewerbeparks Ortloh hat sich entlang der Schmalkalder Straße ein großer 
Sonderstandort mit großflächigen Einzelhandelsbetrieben entwickelt. Die planungsrechtliche 
Steuerung sowohl des Gewerbegebietes als auch dieses Einzelhandelsstandorts erfolgt über 
den Bebauungsplan Nr. 185 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“, der seit dem 27.05.1997 
rechtskräftig ist. Im Laufe der Entwicklung ist der Bebauungsplan mehrfach geändert und 
angepasst worden. Im Rahmen der Entwicklung der Rechtsprechung zur Bauleitplanung und 
den zwischenzeitlich stark gestiegenen Anforderungen an die Berücksichtigung von Umwelt-
belangen ist der Bebauungsplan aus heutiger Sicht mit Mängeln behaftet. 

Die fehlerhaften Festsetzungen sollen im Rahmen des separaten Aufhebungsverfahrens für 
den B-Plan Nr. 185 Teilplan 1 „Gewerbepark Ortloh“ aufgehoben und durch die mit diesem 
Planverfahren getroffenen Festsetzungen in Form eines neuen Bebauungsplanes ersetzt 
werden. Mit dem vorhandenen Bebauungsplan soll den vorhandenen Betrieben eine steu-
ernde planungsrechtliche Grundlage hinsichtlich der zulässigen Sortimente und deren Grö-
ßen geschaffen werden. Für drei dieser Betriebe erfolgt diese am heutigen Bestand orien-
tiert. Dem Möbelhaus soll eine Erweiterung um 5.000 qm im nicht zentrenrelevanten Bereich 
und eine Teilung des Betriebes in zwei einzelne Betriebszweige ermöglicht werden. 

Hinsichtlich der umweltrelevanten Belange ist zusammenfassend festzuhalten, das sowohl 
bei Nichtdurchführung als auch bei Durchführung der Planung sich gegenüber dem Ist-
Zustand keine relevanten Veränderungen ergeben, da die baulichen Nutzungen und die in-
frastrukturelle Erschließung des Plangebietes entsprechend den Festsetzungen im Be-
bauungsplan auf der Grundlage von Baugenehmigungen vollständig umgesetzt sind. Beson-
ders hervorzuheben sind folgende Aspekte 

- Für die bereits erfolgten Eingriffe im Geltungsbereich des B-Plans 280 sind in ausrei-
chendem Umfang Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt worden sind, so dass eine ausge-
glichene Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz vorliegt. 

- Artenschutzrechtliche Konflikte werden durch die Aufstellung des B-Plans 280 nicht 
ausgelöst. Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG treten durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 280 nicht ein. 
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Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt die Fläche als Wald-
fläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar.  

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen: 
Aufforstung einer 2,6 ha großen Eichen-Buchen-Waldparzelle (inkl. 15 m breitem Waldrand) 

Kostenschätzung aus 1993:  
2,6 ha x 15.000 DM = 39.000 DM 

Umsetzungszeitraum: 
Umsetzungskosten:  

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung 

Anmerkungen: 





Zeche König Ludwig geprägt. 
Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt die Fläche als Grün- 
bzw. Waldfläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar. 

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen: 
1. Aufforstung einer 0,5 ha großen Eichen-Buchen-Fläche
2. Grünlandeinsaat (0,8 ha)
3. Anpflanzung von Obstbaum-Hochstämmen auf 0,9 ha (ca. 120 Ex.)
4. Anlage eines 2,5 m breiten Weges mit wassergebundener Wegedecke auf 160 lfd. m (=400 m²)
5. Rekultivierung entfallender Wegestrecken (ca. 140 lfd. m = 350 m²)

Kostenschätzung aus 1993: 
1. 0,5 ha x15.000 DM = 7.500 DM
2. 8.000 m² x 2 DM = 16.000 DM
3. ca. 120 Ex. x 100 DM = 12.000 DM
4. 400 m² x 15 DM = 6.000 DM
5. 350 m² x 5 DM = 1.750 DM
Gesamt netto = 43.250 DM 

Umsetzungszeitraum: 
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung 
Obstwiese: Aufwuchspflege, Obstbaumpflege, periodische Mahd 2 x pro Jahr 
Weg: Ausbesserung bei Bedarf durch die Stadt Recklinghausen 

Anmerkungen: 





Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen:  
Waldanpflanzung auf 0,1 ha aus Arten des Eichen-Buchenwaldes 

Kostenschätzung aus 1993: 
0,1 ha x15.000 DM = 15.000 DM 

Umsetzungszeitraum:  
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung 

Anmerkungen: 

 

  





und südlich der Autobahn A 2 ist durch die Bachsysteme von Quellbach und Südbruchgraben, sowie 
kleinteilige Acker- und Grünlandfluren, kleine Wäldchen und die begrünten Halden der ehemaligen 
Zeche König Ludwig geprägt. 
Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt die Fläche als Wald 
bzw. Grünfläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar.  

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen: 
1. Aufforstung einer 4,1 ha großen Eichen-Buchen-Waldparzelle (inkl. 15 m breitem Waldrand au-
ßerhalb der Anlehnung an vorhandenen Wald) 
2. Eigenentwicklung einer Saumzone unterhalb der Freileitung
3. Eigenentwicklung von Grünland (ca. 0,74 ha)

Kostenschätzung aus 1993: 
1. 4,1 ha x15.000 DM =61.500 DM
2. –  
3. –  
Gesamt netto = 61.500 DM 

Umsetzungszeitraum: 
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung 
Grünland: nach Eigenentwicklung 2-2malige Mahd pro Jahr; in Gewässernähe, episodische Mahd 
Saumzone: episodische Mahd alle 3-5 Jahre zur Sicherung der Freileitung 

Anmerkungen: 





und südlich der Autobahn A 2 ist durch die Bachsysteme von Quellbach und Südbruchgraben, sowie 
kleinteilige Acker- und Grünlandfluren, kleine Wäldchen und die begrünten Halden der ehemaligen 
Zeche König Ludwig geprägt. 
Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt die Fläche als Wald 
bzw. Grünfläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar. 

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen:  
1. Aufforstung einer 1,3 ha großen Eichen-Buchen-Waldparzelle (inkl. 15 m breitem Waldrand) 
2. Gründlandansaat (1,0 ha) 
3. Anpflanzung von Baumgruppen und lockeren Reihen aus Stieleichen, Bergahorn, Vogelbeere 
(St.U. 1/18 cm), einzelnen Weidenästen (Ziel: Kopfbaumentwicklung) 
4. Eigenentwicklung wechselnd breiter Säume entlang der Baumreihe und des Waldrandes auf ca. 
0,9 ha 

Kostenschätzung aus 1993:  
1. 1,3 ha x15.000 DM = 19.500 DM 
2. 10.000 m² x 2 DM = 20.000 DM 
3. ca. 40 Ex. x 350 DM =14.000 
4. –  
Gesamt netto = 53.500 DM 

Umsetzungszeitraum:  
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung 
Grünland: periodische Mahd 2x pro Jahr 
Saumzone: episodische Mahd alle 3-5 Jahre 

Anmerkungen: 

 

  





Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen:  
Aufforstung einer 3,8 ha großen Eichen-Buchen-Waldparzelle (incl. 15 m breitem Waldrand) unter 
Berücksichtigung der Freileitungsschutzzone 

Kostenschätzung aus 1993: 
3,8 ha x 15.000 DM = 57.000 DM 

Umsetzungszeitraum: 
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung. In der Freileitungs-
schutzzone Waldrandstrukturen durch episodisches „Auf den Stock setzten“ 

Anmerkungen: 





kleinteilige Acker- und Grünlandfluren, kleine Wäldchen und die begrünten Halden der ehemaligen 
Zeche König Ludwig geprägt. 
Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt die Fläche als Grün-
fläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar. 

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen (10a+b): 
1. Grünlandeinsaat
2. Anpflanzung von Einzelbäumen, Baumgruppen und lockeren –reihen aus Steileiche, Bergahorn,
Vogelbeere, in Gewässernähe auch Baumweide, Roterle (St. U. 16/18 cm) sowie von Obstbäumen 
(gruppenweise) und Weidenästen (Ziel: Kopfbäume) 
3. Eigenentwicklung von 15-20 m (im Bereich der Baumreihen) bzw. 10 m (entlang des Quellbaches
und der Henrichenburger Straße) breiten Säumen 

Kostenschätzung aus 1993 (10a+b): 
1. 27.000 m² x 2 DM = 54.000 DM
2. 80 Ex. x 250 DM = 28.000 DM
3. –  
Gesamt netto = 82.000 DM 

Umsetzungszeitraum: 
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Grünland: periodische Mahd 2x im Jahr 
Säume: episodische Mahd alle 3-5 Jahre 
Obstbäume: Obstbaumpflege 
Kopfweiden: nach Kopfbildung schneiteln alle 10 Jahre 

Anmerkungen: 





 

  

und südlich der Autobahn A 2 ist durch die Bachsysteme von Quellbach und Südbruchgraben, sowie 
kleinteilige Acker- und Grünlandfluren, kleine Wäldchen und die begrünten Halden der ehemaligen 
Zeche König Ludwig geprägt. 
Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt die Fläche als Grün-
fläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar. 

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen (10a+b):  
1. Grünlandeinsaat 2,7 ha 
2. Anpflanzung von Einzelbäumen, Baumgruppen und lockeren –reihen aus Steileiche, Bergahorn, 
Vogelbeere, in Gewässernähe auch Baumweide, Roterle (St. U. 16/18 cm) sowie von Obstbäumen 
(gruppenweise) und Weidenästen (Ziel: Kopfbäume) 
3. Eigenentwicklung von 15-20 m (im Bereich der Baumreihen) bzw. 10 m (entlang des Quellbaches 
und der Henrichenburger Straße) breiten Säumen ) 

Kostenschätzung aus 1993 (10a+b):  
1. 27.000 m² x 2 DM = 54.000 DM 
2. 80 Ex. x 250 DM = 28.000 DM 
3. –  
Gesamt netto = 82.000 DM  

Umsetzungszeitraum:  
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Grünland: periodische Mahd 2x im Jahr 
Säume: episodische Mahd alle 3-5 Jahre 
Obstbäume: Obstbaumpflege 
Kopfweiden: nach Kopfbildung schneiteln alle 10 Jahre 

Anmerkungen: 





fläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar. 

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen:  
Aufforstung einer 2,1 ha großen Eichen-Buchen-Waldparzelle (incl. 15 m breitem Waldrand) 

Kostenschätzung aus 1993:  
2,1 ha x15.000 DM = 31.5000 DM 

Umsetzungszeitraum:  
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung 

Anmerkungen: 

 

  





Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt die Fläche als Wald-
fläche und Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dar. 

Landschaftspflegerische/grünordnerische Maßnahmen:  
Aufforstung einer 1,4 ha großen Eichen-Buchen-Waldparzelle (incl. 15 m breitem Waldrand) 

Kostenschätzung aus 1993:  
1,4 ha x15.000 DM =21.000 DM 

Umsetzungszeitraum:  
Umsetzungskosten: 

Zukünftige Pflegemaßnahmen: 
Wald: Übliche forstliche Aufwuchspflege und naturnahe Bewirtschaftung 

Anmerkungen: 

 

 


